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Große Anfrage 
der Abgeordneten Grigorios Aggelidis, Renata Alt, Nicole Bauer, Jens Beeck, 
Nicola Beer, Dr. Jens Brandenburg (Rhein-Neckar), Mario Brandenburg, 
Karlheinz Busen, Christian Dürr, Hartmut Ebbing, Dr. Marcus Faber, Daniel Föst, 
Otto Fricke, Thomas Hacker, Katrin Helling-Plahr, Markus Herbrand,  
Torsten Herbst, Katja Hessel, Dr. Christoph Hoffmann, Reinhard Houben,  
Ulla Ihnen, OIaf in der Beek, Gyde Jensen, Dr. Christian Jung,  
Thomas L. Kemmerich, Karsten Klein, Katharina Kloke, Daniela Kluckert,  
Pascal Kober, Dr. Lukas Köhler, Wolfgang Kubicki, Konstantin Kuhle,  
Alexander Kulitz, Ulrich Lechte, Oliver Luksic, Christoph Meyer,  
Alexander Müller, Roman Müller-Böhm, Dr. Martin Neumann, Hagen Reinhold, 
Bernd Reuther, Dr. h. c. Thomas Sattelberger, Christian Sauter, Frank Schäffler,  
Dr. Wieland Schinnenburg, Matthias Seestern-Pauly, Frank Sitta,  
Judith Skudelny, Bettina Stark-Watzinger, Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, 
Benjamin Strasser, Katja Suding, Linda Teuteberg, Michael Theurer,  
Dr. Andrew Ullmann, Gerald Ullrich, Johannes Vogel (Olpe), Sandra Weeser und 
der Fraktion der FDP 

Folgen des Brexit für Deutschland und Europa 

Am 23. Juni 2016 stimmten 51,9 Prozent der britischen Wähler im sogenannten 
Brexit-Referendum für den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europä-
ischen Union (Brexit). Dieser Tag markiert eine historische Zäsur in der Ge-
schichte der europäischen Integration, für die es keine Präzedenzfälle gibt. 
In der Folge teilte das Vereinigte Königreich dem Europäischen Rat am 29. März 
2017 mit, dass es gemäß Artikel 50 des Vertrags über die Europäische Union aus 
der EU auszutreten beabsichtigt. Damit begann eine Frist von zwei Jahren, die 
am 29. März 2019 mit dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europä-
ischen Union enden wird.  
Gegenwärtig laufen die Verhandlungen zwischen dem Vereinigten Königreich 
und der Europäischen Union über die Bedingungen des Austritts sowie die zu-
künftigen Beziehungen. Das Ergebnis dieses Verhandlungsprozesses wird das 
Leben von Millionen Menschen über viele Jahre prägen. 
Die europäische Integration hat Europa Frieden und Wohlstand gebracht und zu 
einem bislang beispiellosen Grad an Zusammenarbeit und Verflechtung der  
EU-Mitgliedstaaten geführt. Ob auf Reisen, beim Schüleraustausch, im Ge-
schäftsleben oder in Wissenschaft und Forschung, zahlreiche Bürger, Unterneh-
men, staatliche wie nichtstaatliche Institutionen auf beiden Seiten des Ärmelka-
nals profitieren täglich von den Erleichterungen, welche der europäische Integra-
tionsprozess gebracht hat. 
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Die Entscheidung des Vereinigten Königreichs, die Europäische Union zu verlas-
sen, konfrontiert all diese Akteure mit erheblichen Unsicherheiten. So fürchten 
zahlreiche EU-Bürger, die sich im Rahmen der Arbeitnehmerfreizügigkeit ent-
schieden haben, ein Leben in Großbritannien aufzubauen, nun um ihre sicher ge-
glaubten Rechte. Mittelständische Betriebe müssen damit rechnen, dass neue 
Handelshemmnisse entstehen und sehen ihre langfristigen Planungen dadurch er-
schwert, dass sie keine Klarheit über die zukünftige Anwendbarkeit von  
EU-Recht haben. Hochseefischer sind in ihrer Existenz bedroht, weil das beste-
hende System der Fangquoten teilweise außer Kraft gesetzt werden wird. Univer-
sitäten und Bildungseinrichtungen können derzeit nicht abschätzen, ob die grenz-
überschreitende Forschung weiterhin im selben Maße möglich sein wird und ob 
Bildungsabschlüsse auch in Zukunft gegenseitige Anerkennung erfahren werden. 
Die Luftverkehrsindustrie benötigt zur reibungslosen Fortsetzung des Flugbe-
triebs ein neues Luftverkehrsabkommen, da der Sektor von den Regularien der 
WTO ausgenommen ist. Nicht zuletzt müssen sich auch staatliche Institutionen 
und Behörden auf erhebliche Veränderungen einstellen. 
In den am 29. April 2017 vom Europäischen Rat verabschiedeten Leitlinien zu 
den Brexit-Verhandlungen wurden nationale Behörden, Unternehmen und andere 
Akteure aufgefordert, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um sich auf die 
Folgen des Austritts des Vereinigten Königreichs vorzubereiten. 
Diese Vorbereitungen werden dadurch erschwert, dass es nach wie vor keine Si-
cherheit über das zu erwartende Austrittszenario gibt. Ob „cliff-edge Brexit“, 
„hard Brexit“, ein Freihandelsabkommen nach dem Vorbild des Umfassenden 
Wirtschafts- und Handelsabkommens CETA oder gar ein Verbleib Großbritanni-
ens im Binnenmarkt und der Zollunion, jedes dieser Szenarien hätte völlig andere 
Konsequenzen für die Betroffenen. Weniger als ein Jahr vor dem Austritt Groß-
britanniens aus der Europäischen Union und rund zweieinhalb Jahre vor dem zu 
erwartenden Ende der Übergangsphase gibt es mehr Fragen als Antworten.  
Die Fragesteller sind der Auffassung, dass unsere Bürgerinnen und Bürger ein 
Recht darauf haben, Antworten auf diese drängenden Fragen zu bekommen. Sie 
müssen sich darauf verlassen können, dass ihre Interessen im Zuge der Brexit-
Verhandlungen gewahrt bleiben. Und sie haben Anspruch darauf, dass die Bun-
desregierung sich auf sämtliche in den verschiedenen Austrittszenarien zu erwar-
tenden Eventualitäten vorbereitet und ihnen Rechenschaft über den Stand dieser 
Vorbereitungen leistet. Ziel dieser Großen Anfrage ist, Antworten auf einige der 
drängendsten Fragen zu erhalten. Um einen möglichst umfassenden Überblick 
über die zu erwartenden Konsequenzen zu erhalten, bitten die Fragesteller die 
Bundesregierung, bei den Antworten auf sämtliche Fragen so weit wie möglich 
die verschiedenen Austrittszenarien zu beleuchten.  

Wir fragen die Bundesregierung: 
1. Hält die Bundesregierung es für erforderlich, ein Gesetz zur Regelung von 

Fragen im Zusammenhang mit dem Brexit zu erlassen?  
Wenn ja, welche Regelungen hält die Bundesregierung, aufgeschlüsselt nach 
den wahrscheinlichsten Austrittszenarien, für erforderlich? 

2. Welche Auswirkungen auf den Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalver-
kehr, aufgeschlüsselt nach den wahrscheinlichsten Austrittszenarien, sind 
nach Auffassung der Bundesregierung nach dem Brexit zu erwarten? 

3. Ist die Bundesregierung der Auffassung, dass ein Austritt Großbritanniens 
ohne Austrittsvertrag, also ein „cliff-edge Brexit“ (Rückfall auf WTO-Re-
geln), nach wie vor möglich ist?  
Trifft die Bundesregierung Vorbereitungen für dieses Austrittszenario, und 
wenn ja welche? 
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4. Welches Austrittszenario ist aus Sicht der Bundesregierung am vorteilhaf-
testen, und auf welcher Rechtsform sollten aus Sicht der Bundesregierung 
die Beziehungen der Europäischen Union zum Vereinigten Königreich nach 
dem Brexit basieren? 

5. Wie viele Personen mit britischer Staatsangehörigkeit waren seit dem Jahr 
2000 in Deutschland beschäftigt (bitte nach Jahren und Wirtschaftssektoren 
auflisten)? 

6. Wie viele Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit waren seit dem Jahr 
2000 im Vereinigten Königreich beschäftigt (bitte nach Jahren und Wirt-
schaftssektoren auflisten)? 

7. Wie viele Arbeitsplätze werden in Deutschland nach Einschätzung der Bun-
desregierung durch die Folgen des Brexit verloren gehen (bitte jeweils auf-
listen nach Wirtschaftssektoren)? 

8. Wie viele Arbeitsplätze werden in Deutschland nach Einschätzung der Bun-
desregierung durch die Folgen des Brexit hinzukommen (bitte jeweils auflis-
ten nach Wirtschaftssektoren)? 

9. Wie stellt die Bundesregierung sicher, dass britische Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, die in Deutschland beschäftigt sind, auch nach dem Brexit 
weiterhin in Deutschland beschäftigt sein können? 

10. Wie stellt die Bundesregierung sicher, dass deutsche Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, die im Vereinigten Königreich beschäftigt sind, auch nach 
dem Brexit weiterhin im Vereinigten Königreich beschäftigt sein können? 

11. Wie stellt sich die Bundesregierung die künftige Zusammenarbeit mit dem 
Vereinigten Königreich im Bereich der Arbeitnehmerfreizügigkeit vor? 

12. Auf welche Sozialleistungen werden britische Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer, die in Deutschland beschäftigt sind, auch nach dem Brexit einen 
Anspruch haben? 

13. Bei welchen Sozialleistungen sind für britische Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer, die in Deutschland beschäftigt sind, Änderungen nach dem 
Brexit zu erwarten?  

Welche Folgewirkungen werden für den Bundeshaushalt abgeschätzt? 
14. Wie stellt die Bundesregierung sicher, dass deutsche Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer, die im Vereinigten Königreich beschäftigt sind, auch nach 
dem Brexit einen Anspruch auf Sozialleistungen im Vereinigten Königreich 
haben? 

15. Auf welche Leistungen des britischen Sozialsystems werden deutsche Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die im Vereinigten Königreich beschäf-
tigt sind, nach Einschätzung der Bundesregierung auch nach dem Brexit ei-
nen Anspruch haben? 

16. Bei welchen Leistungen des britischen Sozialsystems sind für deutsche Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Vereinigten Königreich Änderungen 
zu erwarten? 

17. Wie viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden seit dem Jahr 2000 
jährlich zur Erbringung von Dienstleistungen aus dem Vereinigten König-
reich nach Deutschland entsandt (bitte nach Jahren auflisten)? 

18. Werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die zur Erbringung von 
Dienstleistungen aus dem Vereinigten Königreich nach Deutschland ent-
sandt werden, auch nach dem Brexit in den Geltungsbereich des Arbeitneh-
mer-Entsendegesetzes fallen? 
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19. Wenn nein, welche rechtliche Regelung für die Entsendung von Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmern aus dem Vereinigten Königreich nach 
Deutschland stellt sich die Bundesregierung vor? 

20. Wie viele deutsch-britische Ehen bestehen derzeit? 
21. Welche Familienrechtsleistungen werden sich nach Kenntnis der Bundesre-

gierung bei weiterem Wohn- und Arbeitsaufenthalt von deutschen Staatsan-
gehörigen im Vereinigten Königreich nach dem Brexit nicht mehr beziehen 
lassen?  
Falls die Leistungen weiter bezogen werden können, mit welchen Hürden ist 
zu rechnen? 

22. Welche Folgen sind nach Auffassung der Bundesregierung durch den Brexit 
in den Bereichen Sorge- und Umgangsrecht bei binationalen Ehen zwischen 
deutschen Staatsangehörigen und Staatsangehörigen aus dem Vereinigten 
Königreich zu erwarten? 

23. Bei welchen Familienrechtsleistungen für deutsche Staatsangehörige im 
Vereinigten Königreich wird es nach Kenntnis der Bundesregierung im Zuge 
des Brexit eine Veränderung geben?  

24. Welche Folgen sind nach Auffassung der Bundesregierung nach dem Brexit 
für binationale Ehepaare und Familien (insbesondere deutsch-britisch, aber 
auch EU-britisch) in Bezug auf Leistungen wie Kindergeld zu erwarten? 

25. Welche Folgen sind nach Ansicht der Bundesregierung nach dem Brexit für 
bi-nationale Ehepaare und Familien (insbesondere deutsch-britisch, aber 
auch EU-britisch) im Scheidungsfall zu erwarten?  
Welche Folgen sind für Kinder aus diesen Ehen zu erwarten? 

26. Wie viele deutsch-britische Anwendungsfälle der Verordnung (EG) 
Nr. 2201/2003 über die Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstre-
ckung von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend die  
elterliche Verantwortung gibt es bislang?  
Welche Folgeregelung strebt die Bundesregierung im bilateralen Verhältnis 
oder durch eine Regelung der EU mit dem Vereinigten Königreich an? 

27. Wie sieht die Bundesregierung die Betroffenheit des internationalen Verfah-
rensrechts für Unterhaltsfragen im Hinblick auf die Geltung der Verordnung 
(EG) Nr. 4/2009?  
Wie wird die internationale Zuständigkeit sowie die Anerkennung und die 
Vollstreckung von Entscheidungen in Unterhaltssachen nach dem Brexit in 
Bezug auf Fälle geregelt, die Personen aus Deutschland und der EU einer-
seits und Personen aus dem Vereinigten Königreich andererseits betreffen?  
Lassen sich in diesen Feldern unübersichtliche Rechtslagen vermeiden? 

28. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Zahl der Anträge auf 
Wiedereinbürgerung auf Grundlage von Artikel 116 Absatz 2 des Grundge-
setzes bei deutschen Auslandsvertretungen im Vereinigten Königreich seit 
dem 23. Juni 2016 entwickelt? 

29. Wie viele Studierende sowie Schülerinnen und Schüler mit deutscher Staats-
angehörigkeit nahmen seit Beginn des Erasmus+-Programms in den Jahren 
2014 bis 2017 am Programm Erasmus+ im Vereinigten Königreich teil (bitte 
nach Studierenden je Fächergruppe, Menschen in beruflicher Ausbildung 
und Menschen an allgemeinbildenden Schulen sowie Jahren und Herkunfts-
bundesländern aufschlüsseln), und welchem Anteil an der Gesamtzahl teil-
nehmender deutscher Studierender sowie Schülerinnen und Schüler am Eras-
mus+-Programm entspricht dies (bitte nach Jahren aufschlüsseln)? 
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30. Wie viele Studierende sowie Schülerinnen und Schüler mit britischer Staats-

angehörigkeit nahmen seit Beginn des Erasmus+-Programms in den Jahren 
2014 bis 2017 am Programm Erasmus+ in Deutschland teil (bitte nach Stu-
dierenden je Fächergruppe, Menschen in beruflicher Ausbildung und Men-
schen an allgemeinbildenden Schulen sowie Jahren und Zielbundesland auf-
schlüsseln), und welchem Anteil an der Gesamtzahl teilnehmender britischer 
Studierender sowie Schülerinnen und Schüler am Erasmus+-Programm ent-
spricht dies (bitte nach Jahren aufschlüsseln)? 

31. Wie viele Erasmus+-geförderte Praktika von Menschen mit deutscher Staats-
bürgerschaft wurden in den Jahren 2014 bis 2017 im Vereinigten Königreich 
absolviert (bitte nach Jahren und Herkunftsbundesländern aufschlüsseln), 
und welchem Anteil an der Gesamtzahl der von deutschen Studierenden im 
Rahmen des Erasmus+-Programms absolvierten Praktika entspricht das? 

32. Wie viele Erasmus+-geförderte Praktika von Menschen mit britischer Staats-
bürgerschaft wurden in den Jahren 2014 bis 2017 in Deutschland absolviert 
(bitte nach Jahren und Zielbundesländern aufschlüsseln), und welchem An-
teil an der Gesamtzahl der von britischen Studierenden im Rahmen des Eras-
mus+-Programms absolvierten Praktika entspricht das? 

33. Wie viele Erasmus+-geförderte Partnerschaften und Kooperationsprojekte 
(Strategische Partnerschaften, Wissensallianzen, Jean-Monnet-Aktivitäten, 
sonstige Partnerschaften und Kooperationsprojekte) gab es seit Beginn des 
Erasmus+-Programms in den Jahren 2014 bis 2017 im Vereinigten König-
reich mit deutscher Beteiligung (bitte nach Art, Anzahl und Jahren aufschlüs-
seln), und welchem Anteil an der Gesamtzahl der im Vereinigten Königreich 
im Rahmen von Erasmus+-geförderten Partnerschaften und Kooperations-
projekte entspricht das? 

34. Wie viele Erasmus+-geförderte Partnerschaften und Kooperationsprojekte 
(Strategische Partnerschaften, Wissensallianzen, Jean-Monnet-Aktivitäten, 
sonstige Partnerschaften und Kooperationsprojekte) gab es seit Beginn des 
Erasmus+-Programms in den Jahren 2014 bis 2017 in Deutschland mit briti-
scher Beteiligung (bitte nach Art, Anzahl und Jahren aufschlüsseln), und 
welchem Anteil an der Gesamtzahl der in Deutschland im Rahmen von Eras-
mus+-geförderten Partnerschaften und Kooperationsprojekte entspricht das? 

35. Welche sind aus Sicht der Bundesregierung die zehn bedeutendsten  
Erasmus+-geförderten Partnerschaften und Kooperationsprojekte zwischen 
Deutschland und dem Vereinigten Königreich? 

36. Welche Hochschulen im Vereinigten Königreich hatten die meisten In- 
coming-Studierenden aus Deutschland über das Erasmus+-Programm im 
Jahr 2017 (bitte die top 10 nach Anzahl in Reihenfolge aufschlüsseln)? 

37. Welche Hochschulen in Deutschland hatten die meisten Studierenden aus 
dem Vereinigten Königreich über das Erasmus+-Programm im Jahr 2017 
(bitte die top 10 nach Anzahl in Reihenfolge aufschlüsseln)? 

38. Welche Bundesländer hatten im Rahmen von Erasmus+ in den Jahren 
2014 bis 2017 die meisten Incoming-Schülerinnen/-Schüler sowie Inco-
ming-Studierenden für Praktika aus Großbritannien (bitte nach Jahren, Stu-
dierenden in Praktika, Menschen in beruflicher Ausbildung und Menschen 
an allgemeinbildenden Schulen aufschlüsseln)? 

39. Welche Bundesländer hatten im Rahmen von Erasmus+ in den Jahren 
2014 bis 2017 die meisten Outgoing-Schülerinnen/-Schüler sowie Outgoing-
Studierenden für Praktika nach Großbritannien (bitte nach Jahren, Studieren-
den in Praktika, Menschen in beruflicher Ausbildung und Menschen an all-
gemeinbildenden Schulen aufschlüsseln)? 
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40. In welcher Höhe wurden Erasmus+-Mittel in den Jahren 2014 bis 2017 für 

britische Studierende sowie Schülerinnen und Schüler in Deutschland abge-
rufen (bitte nach Jahren und Höhe aufschlüsseln)? 

41. In welcher Höhe wurden Erasmus+-Mittel in den Jahren 2014 bis 2017 für 
deutsche Studierende sowie Schülerinnen und Schüler im Vereinigten Kö-
nigreich abgerufen (bitte nach Jahren und Höhe aufschlüsseln)? 

42. Mit welchen Auswirkungen auf die internationale Mobilität von Schülerin-
nen, Schülern und Studierenden zwischen Deutschland und Großbritannien 
rechnet die Bundesregierung (bitte nach den drei wahrscheinlichsten Aus-
trittsszenarien differenzieren)? 

43. Sollte das Vereinigte Königreich nach dem Austritt aus der Europäischen 
Union nach Auffassung der Bundesregierung als sogenanntes Mitgliedsland 
(nach Vorbild Norwegens, der Türkei, Islands) oder als sogenanntes Partner-
land Teil des Programms Erasmus+ bleiben (bitte begründen)? 

44. Was spricht aus Sicht der Bundesregierung für eine weitere Beteiligung 
Großbritanniens am Erasmus+-Programm?  

Was spricht dagegen? 
45. Liegen der Bundesregierungen Kenntnisse darüber vor, bis wann die Ver-

handlungen zwischen der EU und Großbritannien über den Verbleib im Eras-
mus+-Programm auch nach dem Brexit abgeschlossen sein sollen?  

Wenn ja, bis wann?  
Wie ist die Bundesregierung an diesen Verhandlungen beteiligt?  
Mit welchem Ergebnis rechnet die Bundesregierung in Bezug auf diese Ver-
handlungen? 

46. Wird die Bundesregierung im Falle gescheiterter Verhandlungen zwischen 
der EU und Großbritannien über den Verbleib im Erasmus+-Programm nach 
dem Brexit eigenständige Verhandlungen mit Großbritannien für eine bila-
terale Vereinbarung zur Studierendenmobilität zwischen beiden Ländern 
aufnehmen?  
Wenn ja, bis wann sollen diese Verhandlungen abgeschlossen sein?  
Wenn ja, welche Vereinbarungen müssen aus Sicht der Bundesregierung 
Kern einer solchen Vereinbarung sein? 

47. Nimmt Großbritannien an den laufenden Verhandlungen zur Verlängerung 
des Erasmus+-Programms ab 2021 teil? 

48. Plant die Bundesregierung Initiativen (sowohl auf EU- als auch auf nationa-
ler Ebene), um auch nach dem Brexit den Schüler- und Studentenaustausch 
zwischen Deutschland und Großbritannien und/oder der EU und Großbritan-
nien zu fördern? 

49. Welche Auswirkungen durch den Brexit sieht die Bundesregierung in Bezug 
auf die Bemühungen der Bundesregierung, eine Indexierung von Kinder-
geldzahlungen auf EU-Ebene zu verfolgen? 

50. Wie konkret wurden Folgen des Brexit in die von der Bundesregierung in 
der Umfassenden Bewertung des Bundesministeriums für Arbeit und Sozia-
les (zu Ratsdokument 15642/16) angekündigte Prüfung einer Indexierung 
einbezogen?  
Zu welchen Ergebnissen mit Bezug auf den Brexit ist die Bundesregierung 
bei ihrer Prüfung gekommen? 
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51. Wie wird sich die Bundesregierung im Rahmen der Verhandlungen zum 

Mehrjährigen Finanzrahmen 2021–2027 bezüglich des deutschen Nettozah-
lerrabatts positionieren, der sich maßgeblich am Rabatt für das Vereinigte 
Königreich orientiert? 

52. Wird die Bundesregierung sich aufgrund der Verkleinerung der EU infolge 
des Brexit im Rahmen der Verhandlungen zum Mehrjährigen Finanzrahmen 
2021–2027 auch für eine entsprechende Verkleinerung des EU-Haushaltes 
einsetzen?  

Falls nein, warum nicht? 
53. Inwiefern beabsichtigt die Bundesregierung, sich im Rahmen der Verhand-

lungen zum Mehrjährigen Finanzrahmen 2021–2027 für eine grundsätzliche 
Überprüfung und Reform von Kohäsions- und Agrarfonds zur Erreichung 
einer effizienteren Mittelbewirtschaftung einzusetzen? 

54. In welchen Bereichen sieht die Bundesregierung im Zuge des Brexit Sparpo-
tential im EU-Haushalt? 

55. Wie haben sich die Exporte deutscher Unternehmen in das Vereinigte Kö-
nigreich in den vergangenen fünf Jahren, aufgeschlüsselt nach den zehn be-
deutendsten Branchen, entwickelt? 

56. Inwieweit wirkt sich aus Sicht der Bundesregierung der seit dem Brexit-Re-
ferendum gefallene Wechselkurs des Britischen Pfundes gegenüber dem 
Euro auf Exporte in das Vereinigte Königreich bzw. auf die Importe aus dem 
Vereinigten Königreich aus?  

Welche Folgen ergeben sich hieraus für deutsche Unternehmen? 
57. Warum ist es der Bundesregierung nicht gelungen, die Bewerbungen Bonns 

als neuen Standort der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA und von 
Frankfurt am Main als neuen Standort der Europäischen Bankenaufsicht 
EBA erfolgreich zu unterstützen? 

58. Welchen Anteil hat Großbritannien am Energiemarkt der Europäischen 
Union? 

59. Welche gemeinsamen Energieprojekte, in die Großbritannien aktuell auf 
EU-Ebene eingebunden ist, werden vom Brexit betroffen sein? 

60. Wie viele Gesellschaften in Rechtsform nach britischem Recht, z. B. einer 
britischen Limited (Ltd.), haben ihren Geschäftssitz in Deutschland?  
Welche Rechtsnormen werden nach dem Austritt von Großbritannien aus der 
EU im Hinblick auf diese Gesellschaften in Deutschland Anwendung fin-
den?  
Wie werden diese Gesellschaften insbesondere hinsichtlich Rechtsfähigkeit, 
Haftung der Gesellschafter und Geschäftsführer, eingeordnet werden, wenn 
sie sich nicht mehr auf die Niederlassungsfreiheit berufen können?  
Plant die Bundesregierung eine Anpassung der Regelungen zum internatio-
nalen Gesellschaftsrecht? 

61. Welchen Einfluss wird der Brexit auf die EU-Kohäsions- und -Strukturpoli-
tik sowie den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) haben?  

62. Ist geplant, ein Zollkooperationsabkommen mit Großbritannien zu verhan-
deln? 
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63. Welchen zeitlichen Vorlauf benötigen die bundesdeutschen Zollbehörden, 

um auf die vermutlich höheren Fallzahlen nach dem Brexit vorbereitet zu 
sein?  
Welche Finanzmittel sind für zusätzliche Zollbeamte und Formalitäten im 
immer noch nicht auszuschließenden Fall eines „cliff-edge Brexit“ (Rückfall 
auf WTO-Regeln) im März 2019 notwendig, und wie sind sie im Haushalt 
eingeplant? 

64. Wie lange dauert die Ausbildung zusätzlicher Zollbeamter und welche Vor-
bereitungen werden schon getroffen, damit einem erhöhten Bedarf entspro-
chen werden kann? 

65. Durch welche Maßnahmen will die Bundesregierung sicherstellen, dass Un-
ternehmen rechtzeitig von rechtlichen Änderungen bei der Zollabwicklung 
informiert werden? 

66. Wie schätzt die Bundesregierung die Gefahr ein, dass ein – wie von der Pre-
mierministerin Theresa May gefordert – durchlässiges Grenzregime an der 
inneririschen Grenze zum Einfallstor für Schmuggel und Betrug bei Zöllen 
und Mehrwertsteuer wird?  

67. Welche Informationen liegen der Bundesregierung über bereits erfolgte Än-
derungen von Lieferketten durch deutsche und britische Unternehmen als 
Reaktion auf die Brexit-Entscheidung vor, und welche Auswirkungen haben 
diese Änderungen auf die deutsche Wirtschaft und den Staatshaushalt? 

68. Welche Pflichten erlegt § 93 Absatz 2 des Aktiengesetzes den Vorständen 
von Aktiengesellschaften im Hinblick auf den Brexit auf? 

69. Welche Folgen hat die Ablehnung des Vorschlags zu Zollkontingenten, auf 
die sich EU und Großbritannien geeinigt haben, durch andere WTO-Mitglie-
der wie Neuseeland oder die USA? 

70. Wie beurteilt die Bundesregierung die zu erwartenden Auswirkungen durch 
weiter divergierende Steuersysteme der EU und der Mitgliedstaaten einer-
seits und Großbritanniens anderseits? 

71. Wie beurteilt die Bundesregierung speziell das eventuelle Entstehen neuer 
(oder das Aufleben alter) grenzüberschreitender steuerlicher Gestaltungs-
möglichkeiten durch den Austritt Großbritanniens aus der EU, und wie plant 
sie darauf zu reagieren? 

72. Wie plant die Bundesregierung in Fällen nach Großbritannien gezogener 
Menschen bzgl. der Wegzugsbesteuerung umzugehen – entfällt die bisher 
u. U. eingeräumte Stundung der Steuerschuld mit Austritt Großbritanniens 
aus der EU aufgrund des Wegfalls der Stundungsvoraussetzungen? 

73. Beabsichtigt die Bundesregierung sich dafür einzusetzen, dass die umfang-
reichen Regelungen zur Vermeidung der Versteuerung stiller Reserven bei 
Sachverhalten zwischen den Staaten der EU auch nach dem Brexit weiterhin 
bei Sachverhalten zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich Gültig-
keit haben? 

74. Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, auf solche bereits abge-
schlossenen Sachverhalte einzuwirken, damit eine Sofortversteuerung stiller 
Reserven – bedingt dann allein dadurch, dass das Vereinigte Königreich die 
EU verlassen haben wird – vermieden wird? 

75. Wie plant die Bundesregierung sicherzustellen, dass eine schenkungs- oder 
erbschaftsteuerliche Begünstigung von Betriebsvermögen oder Wohneigen-
tum im Vereinigten Königreich auch nach dem vollzogenen Brexit besteht? 
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76. Sollen nach Ansicht der Bundesregierung auch nach dem vollzogenen Brexit 

im Rahmen des sog. Realsplittings Unterhaltszahlungen an einen in der EU 
lebenden geschiedenen Ehegatten als Sonderausgaben geltend gemacht wer-
den können, sofern der Unterhaltszahler die EU-Staatsangehörigkeit auf-
weist? 

77. Wird sich die Bundesregierung für eine Regelung einsetzen, damit auch nach 
einem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union 
Sonderausgaben wie Schulgelder, Spenden und Mitgliedsbeiträge, die von 
deutschen Steuerpflichtigen im Vereinigten Königreich anfallen, steuerlich 
abzugsfähig sind? 

78. Sieht die Bundesregierung angesichts dessen, dass das englische Recht gerne 
und häufig für Verträge mit internationalem Bezug, insbesondere bei Finan-
zierungen, gewählt wird, nach dem Brexit zusätzliche Risiken oder Nachteile 
in der Wahl englischen Rechts für in der Bundesrepublik Deutschland ansäs-
sige Vertragsparteien?  
Wenn ja, warum und in welcher Hinsicht, und wenn nein, warum nicht? 

79. Welche negativen Folgen sieht die Bundesregierung für die laufende Ge-
schäftstätigkeit von europäischen bzw. deutschen Finanzinstituten bzw. Fi-
nanzdienstleistern im Vereinigten Königreich und von britischen Finanzin-
stituten bzw. Finanzdienstleistern in der Europäischen Union im Zusammen-
hang mit dem Brexit? 

80. Wie hoch war bzw. ist das ausstehende Exposure deutscher Finanzinstitute 
bzw. Finanzdienstleister im britischen Finanzmarkt von 2010 bis heute? 

81. Wie hoch war bzw. ist das ausstehende Exposure britischer Finanzinstitute 
bzw. Finanzdienstleister im europäischen und speziell im deutschen Markt 
von 2010 bis heute? 

82. Welche ökonomischen und stabilitätsrelevanten Folgen hätte nach der Ein-
schätzung der Bundesregierung ein Wegfall des EU-Passporting? 

83. Welche Folgen hätte nach Auffassung der Bundesregierung ein Wegfall des 
EU-Passporting für die britischen Finanzinstitute bzw. Finanzdienstleister 
und deren in der EU und insbesondere in Deutschland ansässige Kunden? 

84. Hat die Bundesregierung Untersuchungen dazu durchgeführt, ob und inwie-
weit dieses Geschäft durch andere Finanzinstitute bzw. Finanzdienstleister 
innerhalb der Europäischen Union zu ersetzen wäre?  

Wenn ja, zu welchen Ergebnissen sind die Untersuchungen gekommen?  
Wenn nein, aus welchen Gründen hat die Bundesregierung hierauf verzich-
tet? 

85. Welche Auswirkungen hätte nach Ansicht der Bundesregierung der Wegfall 
des EU-Passes für die im Vereinigten Königreich ansässigen Clearinghäuser 
(CCPs) für die Finanzmarktstabilität sowie für die Frage des Zugangs von 
EU- bzw. deutschen Marktteilnehmern zu den britischen CCPs? 

86. Entstehen nach Ansicht der Bundesregierung systemische Risiken bei großen 
Clearinghäusern?  
Wenn ja, wie sollen diese Risiken reguliert werden – weiterhin auf nationaler 
Ebene durch die Kollegien oder wie im Vorschlag der Kommission durch 
Reportingpflichten an die ESMA und/oder an die EZB? 
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87. Welche Maßnahmen unternimmt die Bundesregierung – ggf. über die Euro-

päische Kommission –, um auch post Brexit deutschen Finanzinstituten und 
Wertpapierfirmen den Zugang zu im Vereinigten Königreich ansässigen Fi-
nanzmarktinfrastrukturen (z. B. Aktien und Derivate) und anderen Marktin- 
frastrukturen (z. B. Zentralverwahrer und Transaktionsregister) zu ermögli-
chen? 

88. Sieht die Bundesregierung die Gefahr, dass es nach dem Brexit zu einem 
Deregulierungswettbewerb kommt? 

89. Wie wird die Bundesregierung gewährleisten, dass Rechts- und Vertragssi-
cherheit für solche Verträge besteht (z. B. im Versicherungsbereich, bei  
Dividendenzahlungen u. a.), bei denen einer der Vertragspartner durch den 
Brexit das Anwendungsgebiet des EU-Rechts verlässt? 

90. Inwieweit unterstützt die Bundesregierung den Finanzstandort Frankfurt am 
Main bei den Bemühungen um Investitionen von Bankinstituten infolge von 
Geschäftsverlagerungen aus London? 

91. Mit welchen allgemeinen Maßnahmen plant die Bundesregierung den Fi-
nanzplatz Deutschland im Zuge des Brexit zu stärken? 

92. Plant die Bundesregierung Vereinfachungen bei den Erlaubnisverfahren oder 
Inhaberkontrollverfahren für nach den KWG, ZAG oder den KAGB regu-
lierte Unternehmen oder deren Zweigstellen (§ 53 KWG) bzw. Zweignieder-
lassungen (§ 53b KWG)? 

93. Sollte nach Ansicht der Bundesregierung bei der Neuzulassung bisheriger 
Niederlassungen britischer Banken in Deutschland im Zuge des Brexit als 
Zweigstellen den speziellen politischen Umständen Rechnung getragen wer-
den und möglichst schnelle und/oder vereinfachte Verfahren gewählt wer-
den, oder sollten Anträge britischer Banken genauso behandelt werden wie 
Anträge aus sonstigen Drittstaaten? 

94. Sieht die Bundesregierung im Zusammenhang mit dem Brexit Handlungsbe-
darf bei den nationalen Vorschriften zur Auslagerung von Prozessen und Ak-
tivitäten? 

95. Wie groß wird der Übergangszeitraum für die Nutzung der von der britischen 
PRA genehmigten internen Risikomodelle für die Berechnung der aufsicht-
lichen Eigenkapitalanforderungen sein? 

96. Sind nach Kenntnis der Bundesregierung die Finanzinstitute im Vereinigten 
Königreich eher gewillt, Teile ihrer Aktivitäten und Prozesse in den EWR zu 
verlegen, als juristische Person jedoch vor Ort niedergelassen zu bleiben,  
oder andersherum? 

97. Wie sollte sich nach Auffassung der Bundesregierung die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht im Hinblick auf Institute positionieren, die da-
ran interessiert sind, ihre Aktivitäten von Großbritannien nach Deutschland 
zu verlagern?  
Was unternimmt die Bundesanstalt, und mit welchen personellen, sächlichen 
und finanziellen Mitteln, um solchen Instituten schnell Klarheit über die in 
Deutschland geltende Regulierung und Aufsichtspraxis zu verschaffen?  
Inwiefern ist die Bundesanstalt für eine zügige Durchführung der notwendi-
gen Verfahren organisatorisch vorbereitet? 

98. Kann sich die Bundesregierung vorstellen, Verlagerungen von Funktionen 
und Geschäften aus dem Vereinigten Königreich nach Deutschland (und da-
mit in die EU) kurzfristig steuerlich und/oder regulatorisch zu fördern? 
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99. Wird sich der Brexit aus Sicht der Bundesregierung auf die Sanierungs- und 

Abwicklungsplanung für deutsche Banken auswirken, und wenn ja, inwie-
fern? 

100. Hat die Bundesregierung Erkenntnisse darüber, dass andere EU-Mitglied-
staaten versuchen, Standards des europäischen Rechts zu unterlaufen, um In-
stitute zu motivieren, geschäftliche Aktivitäten von Großbritannien zu ihnen 
zu verlagern?  

Wenn ja, um welche Erkenntnisse handelt es sich? 
101. Hat die Bundesregierung Erkenntnisse darüber, dass andere EU-Mitglied-

staaten versuchen, im Einklang mit dem europäischen Recht ihre regulatori-
schen Standards abzusenken oder andere Anreize zu bieten, um Bankinstitute 
zu motivieren, geschäftliche Aktivitäten von Großbritannien zu ihnen zu ver-
lagern?  

Wenn ja, um welche Erkenntnisse handelt es sich? 
102. Hat die Bundesregierung Informationen darüber, dass das Vereinigte König-

reich im Zuge des Brexit die Körperschaftsteuer weiter einseitig abzusenken 
plant? 

103. Würde die Bundesregierung das Vereinigte Königreich im Falle der weiteren 
einseitigen Absenkung der Körperschaftsteuer als Niedrigsteuerland gemäß 
Außensteuergesetz einordnen, sodass dortige Gesellschaften deutscher Ge-
sellschafter grundsätzlich von der Hinzurechnungsbesteuerung betroffen wä-
ren?  

Wenn nein, warum nicht? 
104. Welche Auswirkungen für deutsche Unternehmen durch den Brexit sieht die 

Bundesregierung bezüglich der sogenannten Mutter-Tochter-Richtlinie, und 
wie will sie darauf reagieren? 

105. Welche regulatorischen Änderungen kommen aus Sicht der Bundesregie-
rung, ausgehend vom bisherigen Verhandlungsverlauf, auf Professional  
Service Firms (Banken, Versicherungen, Kanzleien usw.) zu?  
Können bestehende Verträge über derartige Dienstleistungen nach dem Aus-
tritt des Vereinigten Königreichs weiter fortgeführt werden, oder wird der 
Abschluss von neuen Verträgen nötig?  
Werden Clearingdienstleistungen deutscher Unternehmen im Vereinigten 
Königreich weiterhin ohne zusätzliche Anforderungen möglich sein? 

106. Werden Banken aus dem Vereinigten Königreich weiterhin deutsche Unter-
nehmen finanzieren können, ohne dass eine Genehmigung/Zulassung nach 
europäischem Recht nötig wird?  
Werden Unternehmen und private Anleger weiterhin ohne zusätzliche regu-
latorische Anforderungen in Finanzprodukte, die im Vereinigten Königreich 
aufgelegt werden, investieren können? 

107. Welchen Einfluss wird der Brexit auf die Kreditvergabekapazität der Euro-
päischen Investitionsbank (EIB) haben,  
a) im Falle eines „withdrawal agreement“ und  
b) ohne ein solches?  
Wie ließe sich eine ggf. reduzierte Kreditvergabekapazität der EIB kompen-
sieren? 
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108. Welche Veränderungen ergeben sich durch den Brexit für Deutschland mit 

Blick auf seinen prozentualen Anteil an den Stimmrechten bei der Europäi-
schen Investitionsbank, und welche möglichen Konsequenzen ergeben sich 
hieraus für den Einfluss Deutschlands und anderer AAA-Staaten für die zu-
künftige strategische Ausrichtung der EIB aus Sicht der Bundesregierung? 

109. Sollte nach Auffassung der Bundesregierung Großbritannien auch nach dem 
Brexit Anteilseigner der Europäischen Investitionsbank oder einer ihrer 
Tochtergesellschaften bleiben können? 

110. Wie ist die Haltung der Bundesregierung zu den Vorschlägen der britischen 
Premierministerin Theresa May für die Zusammenarbeit zwischen der Euro-
päischen Union und dem Vereinigten Königreich in Sicherheitsfragen nach 
einem Brexit, die diese in ihrer Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz 
am 17. Februar 2018 unterbreitet hat, insbesondere zum Abschluss eines so 
genannten Sicherheitsvertrags? 

111. Gibt es aus Sicht der Bundesregierung für die Zusammenarbeit zwischen der 
Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich in Sicherheitsfragen 
nach einem Brexit Alternativen zum Abschluss eines Sicherheitsvertrags?  

Wenn ja, welche? 
112. Sollte ein Sicherheitsvertrag oder ein alternatives Modell nach Auffassung 

der Bundesregierung die derzeitigen Möglichkeiten des Opt-in und Opt-out 
für das Vereinigte Königreich bei EU-Maßnahmen in Bezug auf den Raum 
der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts fortführen?  

Wenn ja, warum?  
Wenn nein, warum nicht? 

113. Ist die Bundesregierung der Auffassung, dass ein solcher Sicherheitsvertrag 
oder ein alternatives Modell unabhängig von den übrigen Vereinbarungen 
über die Beziehungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich ge-
schlossen werden sollte?  

Wenn ja, warum?  
Wenn nein, warum nicht? 

114. Welche Elemente der polizeilichen Zusammenarbeit sollen nach Auffassung 
der Bundesregierung in Zukunft in einem Sicherheitsvertrag oder in einem 
alternativen Modell zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten 
Königreich geregelt werden? 

115. Welche Elemente der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in Straf-
sachen sollen nach Auffassung der Bundesregierung in Zukunft in  
einem Sicherheitsvertrag oder in einem alternativen Modell zwischen der 
Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich geregelt werden? 

116. Welche Projekte und Kooperation der bilateralen Zusammenarbeit in Sicher-
heitsfragen existieren derzeit zwischen dem Vereinigten Königreich und der 
Bundesrepublik Deutschland? 

117. In welcher Form sollen diese Projekte und Kooperationen nach Auffassung 
der Bundesregierung nach einem Brexit fortgeführt werden? 

118. Wie bewertet die Bundesregierung die Zukunft der britischen Europol-Mit-
gliedschaft nach einem Brexit vor dem Hintergrund der seit Mai 2017 gel-
tenden Europol-Verordnung (EU) 2016/794? 

119. Ist die Bundesregierung der Auffassung, dass das Vereinigte Königreich 
nach einem etwaigen Brexit ähnlich wie Kanada, Norwegen oder die 
Schweiz als Drittstaat an Europol beteiligt werden sollte?  
Wenn ja, welche Art von Vereinbarung befürwortet die Bundesregierung? 
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120. Sollte Großbritannien nach Auffassung der Bundesregierung nach einem et-
waigen Brexit vollwertiges Mitglied von Europol sein?  

Wenn ja, warum?  
Wenn nein, warum nicht, und wie soll die Kooperation Großbritanniens mit 
Europol stattdessen erfolgen? 

121. Wie soll nach Auffassung der Bundesregierung das Verhältnis zwischen ei-
nem möglichen Sicherheitsvertrag zwischen der Europäischen Union und 
dem Vereinigten Königreich oder einem alternativen Modell auf der einen 
Seite und der britischen Europol-Mitgliedschaft auf der anderen Seite ausge-
staltet sein? 

122. Sollte das Vereinigte Königreich nach Ansicht der Bundesregierung nach ei-
nem Brexit am Gemeinsamen parlamentarischen Kontrollausschuss im 
Sinne von Artikel 88 Absatz 2 AEUV und Artikel 51 der Europol-Verord-
nung beteiligt sein?  
Wenn ja, warum und inwieweit?  
Wenn nein, warum nicht? 

123. Ist die Bundesregierung der Auffassung, dass das Vereinigte Königreich 
nach einem etwaigen Brexit uneingeschränkten Zugang zu den Datenbanken 
von Europol erhalten und Datensätze liefern sollte?  

Wenn ja, warum und inwieweit?  
Wenn nein, warum nicht? 

124. Insoweit das Vereinigte Königreich nach einem etwaigen Brexit weiterhin 
Datensätze an Europol liefert und Zugriff auf Datensätze erhält, welche da-
tenschutzrechtlichen Bestimmungen würden nach Auffassung der Bundesre-
gierung hierfür gelten?  
Welche datenschutzrechtlichen Bestimmungen sollten nach Auffassung der 
Bundesregierung hierfür gelten? 

125. Wie soll nach Auffassung der Bundesregierung die Kooperation des Verei-
nigten Königreichs mit der EU-Justizbehörde Eurojust nach einem Brexit 
ausgestaltet sein? 

126. Wie soll nach Auffassung der Bundesregierung die Kooperation des Verei-
nigten Königreichs mit der Europäischen Polizeiakademie (CEPOL) nach ei-
nem Brexit ausgestaltet sein? 

127. In wie vielen Fällen ersuchten britische Justizbehörden deutsche Justizbehör-
den (und umgekehrt) um die Festnahme einer Person und um die Übergabe 
dieser Person zur Strafverfolgung oder zur Vollstreckung einer Freiheits-
strafe oder einer freiheitsentziehenden Maßregel der Sicherung (Europäi-
scher Haftbefehl; bitte in beide Richtungen nach Jahr und Maßnahme auf-
schlüsseln)? 

128. Sollte das Vereinigte Königreich nach Auffassung der Bundesregierung auch 
nach einem etwaigen Brexit am System des Europäischen Haftbefehls wei-
terhin teilnehmen können?  

Wenn ja, warum?  
Wenn nein, warum nicht? 

129. Inwieweit sollte nach Auffassung der Bundesregierung die Rechtsprechung 
des Europäischen Gerichtshofs bezüglich des Europäischen Haftbefehls nach 
einem etwaigen Brexit für das Vereinigte Königreich verbindlich sein? 
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130. Sollte das Vereinigte Königreich nach Auffassung der Bundesregierung auch 

nach einem etwaigen Brexit am System der Europäischen Ermittlungsanord-
nung teilnehmen können?  

Wenn ja, warum?  
Wenn nein, warum nicht? 

131. In wie vielen Fällen ersuchten britische Justizbehörden deutsche Justizbehör-
den (und umgekehrt) um die Vornahme von Ermittlungsmaßnahmen im Rah-
men der Europäischen Ermittlungsanordnung (bitte in beide Richtungen 
nach Jahr und Maßnahme aufschlüsseln)? 

132. Sollte Großbritannien aus Sicht der Bundesregierung nach einem etwaigen 
Brexit am Schengener Informationssystem (SIS) teilnehmen?  

Wenn ja, warum, inwieweit und unter welchen Umständen?  
Wenn nein, warum nicht? 

133. Sollte das Vereinigte Königreich nach Auffassung der Bundesregierung an 
der im Rahmen der Novelle des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems 
(GEAS) geplanten Dublin-IV-Verordnung teilnehmen können?  
Wenn ja, sollten die britischen Opt-out-Möglichkeiten aus der Dublin-III-
Verordnung fortbestehen? 

134. Ist die Bundesregierung der Auffassung, dass das Vereinigte Königreich sich 
nach einem etwaigen Brexit weiterhin selektiv an der Einwanderungspolitik 
der EU beteiligen können sollte?  
An welchen Rechtsakten sollte sich das Vereinigte Königreich nach Auffas-
sung der Bundesregierung dabei beteiligen dürfen? 

135. Welche Auswirkungen hat der Brexit nach Ansicht der Bundesregierung für 
die europäische Grenzschutzagentur Frontex und ihre Zusammenarbeit mit 
dem Vereinigten Königreich? 

136. Verfügt das Vereinigte Königreich nach einem etwaigen Brexit nach Ansicht 
der Bundesregierung über ein angemessenes Datenschutzniveau im Sinne 
der Rechtsprechung des EuGH, insbesondere im Hinblick auf Befugnisse der 
dortigen Polizei-, Strafverfolgungs- und Nachrichtendienstbehörden und de-
ren Kooperation mit den Nachrichtendiensten der Vereinigten Staaten von 
Amerika? 

137. Wie viele deutsche Forscher arbeiten derzeit an britischen Universitäten und 
Forschungseinrichtungen? 

138. Wie viele britische Forscher arbeiten derzeit an deutschen Universitäten und 
Forschungseinrichtungen? 

139. Rechnet die Bundesregierung im Zuge des Brexit mit einem Anstieg oder 
einer Abwanderung von Forschern in Deutschland und der Europäischen 
Union? 

140. Plant die Bundesregierung Maßnahmen, um jene Wissenschaftler, die im 
Zuge des Brexit Großbritannien zu verlassen gedenken, nach Deutschland 
einzuladen, um ihre Forschung und Lehre hier fortzusetzen?  
Sollten bereits derartige Maßnahmen ergriffen worden sein, welchen Erfolg 
hatten sie? 

141. Wie sieht die Bundesregierung die Entwicklung der Anzahl gemeinsamer 
Forschungsanträge mit britischen Forschungseinrichtungen sowohl auf bila-
teraler Ebene als auch auf EU-Ebene?  
Wie bewertet sie diese Entwicklung? 
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142. Kann die Bundesregierung bereits absehen, unter welchen Voraussetzungen 
Wissenschaftler aus der EU künftig in Großbritannien arbeiten werden?  
Wie sieht es mit Visa-Regelungen für die betroffenen Wissenschaftler aus 
und wie mit Visa-Regelungen für ihre Familien? 

143. Wie gedenkt die Bundesregierung, angesichts der laut EFI-Gutachten 2018 
besonderen Bedeutung des Vereinigten Königreichs für die europäische For-
schungs- und Innovationspolitik, den durch den Austritt des Vereinigten  
Königreichs aus der Europäischen Union zu erwartenden Ausfall zu kom-
pensieren? 

144. Wie steht die Bundesregierung zu dem Vorschlag, dass dem Vereinigten Kö-
nigreich trotz eines möglicherweise „harten“ Austritts ein Vollassoziierungs-
abkommen im Forschungs- und Innovationsbereich (parallel zur Schweiz) 
angeboten wird?  

145. Wie viele Forschungsprojekte haben Großbritannien und Deutschland in der 
EU-Förderperiode zwischen 2013 und 2020 gemeinsam oder im Verbund 
mit weiteren Ländern durchgeführt?  

Wie viele gemeinsame Forschungsprojekte laufen derzeit? 
146. Welche Strategie und Pläne hat die Bundesregierung für das Fraunhofer 

Centre for Applied Photonics (CAP) in Glasgow, ein weltweit führendes 
Zentrum in der angewandten Laserforschung und -entwicklung?  
Soll nach einem „harten“ Brexit der Standort verkleinert bzw. geschlossen 
werden? 

147. Wie verhält sich die Bundesregierung zu der Tatsache, dass britische Uni-
versitäten im Zuge des Brexit planen, Zweigstellen auf dem europäischen 
Festland aufzumachen?  

Gibt es Pläne für Zweigstellen in Deutschland?  
Wenn ja, von welchen Universitäten? 

148. Wie wirkt sich der Brexit nach Auffassung der Bundesregierung auf die EU-
Mobilitäts- und -Kooperationsprogramme Erasmus+, das 8. Forschungsrah-
menprogramm „Horizont 2020“ sowie mögliche Folgeprogramme aus, und 
welche Folgen ergeben sich dadurch für Schüler, Auszubildende, Studie-
rende, Lehrkräfte und Ausbildende sowie Forscher in Deutschland und Groß-
britannien? 

149. Mit welchen Maßnahmen setzt sich die Bundesregierung dafür ein, auch 
nach dem Brexit weitreichende Mobilität für Schüler, Auszubildende, Stu-
dierende, Lehrkräfte und Ausbildende sowie Forscher in Deutschland und 
Großbritannien zu gewährleisten und Großbritannien weiterhin in die EU-
Mobilitäts- und -Kooperationsprogramme Erasmus+, das 8. Forschungsrah-
menprogramm „Horizont 2020“ sowie mögliche Folgeprogramme einzubin-
den? 

150. Wie bringt sich die Bundesregierung im weiteren Aufbau des ITER-Projek-
tes in Frankreich ein, wenn die Expertise von GBR, die den JET-Reaktor 
(gleicher Technologiebereich) auf eine nächste Stufe gehoben hat, fehlt? 
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151. Ist ein Assoziierungsabkommen zwischen der EU und GBR geplant, das För-

dermittel und Mitspracherechte von GBR bei Forschungsprojekten der EU 
zur Verfügung stellt?  
Wenn ja, mit welchem finanziellen Mehraufwand rechnet die Bundesregie-
rung bei EU-gestützten Forschungsprojekten ohne ein entsprechendes Ab-
kommen?  
Wenn ja, mit welchen Haushaltsmitteln würde die Bundesregierung dies fi-
nanzieren? 

152. Welche Auswirkungen erwartet die Bundesregierung durch den Brexit in Be-
zug auf das europäische Patentrecht und Forschungskooperationen zwischen 
der EU und GBR?  

153. Welche Auswirkungen erwartet die Bundesregierung im Zuge des Brexit auf 
die Höhe der Studiengebühren für Studierende aus der EU in Großbritan-
nien?  
Steht die Bundesregierung in Kontakt mit der britischen Regierung zu die-
sem Thema?  
Welche Auswirkungen sind umgekehrt für britische Studierende in der EU 
nach dem Brexit zu erwarten?  

154. Welche Auswirkungen hat nach Auffassung der Bundesregierung der Brexit 
auf die im Rahmenprogramm der europäischen Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der allgemeinen und beruflichen Bildung (ET 2020) und im Pro-
gramm Europa 2020 definierte Zielsetzung einer besseren Vergleichbarkeit 
von Qualifikationen im europäischen Bildungsraum? 

155. Mit welchen Veränderungen ist nach dem Brexit bei Schüleraustauschen und 
Klassenreisen zu rechnen, die außerhalb formaler Programme wie Erasmus+ 
stattfinden, und wie tritt die Bundesregierung Erschwerungen z. B. im Hin-
blick auf Visa-Notwendigkeiten etc. entgegen? 

156. Welche Auswirkungen wird nach Ansicht der Bundesregierung der Austritt 
Großbritanniens aus der EU auf das 9. EU-Rahmenprogramm für Forschung 
und Innovation haben?  
Welche Pläne hat die Bundesregierung hinsichtlich des Fördervolumens des 
kommenden EU-Rahmenprogramms?  
Wird sie sich für eine Verringerung, Erhöhung oder ein Beibehalten des För-
dervolumens im Vergleich mit dem des 8. Forschungsrahmenprogramms in 
Höhe von rund 70 Mrd. Euro einsetzen? 

157. Arbeitet die Bundesregierung an einem ganzheitlichen Sicherheitsansatz, der 
es den beteiligten Akteuren auf internationaler Ebene (z. B. Interpol) recht-
lich und technisch ermöglicht, Daten zu sammeln, zu speichern und auszu-
werten, um Cyberattacken abzuwehren, die GBR als Drittland mit einbe-
zieht?  

Welche Technologie möchte sie dabei nutzen?  
Wie weit ist die Arbeit an einer Community of Interest (COI), die auf einer 
Mikrosegmentierung basiert und die Vorteile von Netzwerk-Virtualisierung 
und IPsec verwendet? 

158. Mit welchen Maßnahmen will die Bundesregierung sicherstellen, dass per-
sonenbezogene Daten von deutschen Staatsbürgern, die von gewerblichen 
und sonstigen Körperschaften des britischen Rechts verarbeitet und gespei-
chert werden, auch nach dem EU-Austritt Großbritanniens entsprechend ge-
schützt werden? 
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159. Welche technologischen Potenziale sieht die Bundesregierung in den Berei-
chen Grenzkontrollen, Datenhoheit und Cloud-Computing sowie Datensha-
ring? 

160. Welche Auswirkungen sieht die Bundesregierung aufgrund des Brexit auf 
internationale Ausstellungsprojekte hinsichtlich des Leihverkehrs und des 
Transportes von Kunstwerken sowie der Kooperationsverträge und Kunst-
versicherungen, und wie plant sie, diesen Effekten entgegenzuwirken? 

161. Welche Folgen existieren nach Auffassung der Bundesregierung für den in-
ternationalen Konzertbetrieb zwischen den EU-Mitgliedstaaten und Großbri-
tannien durch den Brexit hinsichtlich der Vertragsgestaltung internationaler 
Orchestertourneen, hinsichtlich der Versicherung und des Transportes hoch-
wertiger Musikinstrumente sowie der Arbeitsgenehmigungen und Versiche-
rungen von Orchestermitgliedern? 

162. Plant die Bundesregierung einen bilateralen Kulturaustausch zwischen Groß-
britannien und Deutschland nach dem Brexit, auch in Bezug auf Visa und 
Arbeitserlaubnisse? 

163. Beabsichtigt die Bundesregierung, die ausländische Kulturpolitik nach dem 
Brexit zu verstärken?  
Plant die Bundesregierung, neue Goethe-Institute zu eröffnen oder die Arbeit 
der bestehenden Goethe-Institute in London und Glasgow auszuweiten? 

164. Wird es nach Auffassung der Bundesregierung auch nach dem Brexit wei-
terhin möglich sein, im Rahmen der EU-Kulturförderung Kooperationen mit 
britischen Kultureinrichtungen (Theater und Museen) durchzuführen, und 
existieren Pläne der Bundesregierung, Großbritannien hinsichtlich der Kul-
turförderung zu assoziieren, um Gemeinschaftsprojekte weiterhin möglich 
zu machen? 

165. Welche Konsequenzen wird nach Auffassung der Bundesregierung der 
Brexit für das Urheberrecht haben, insbesondere in der Film-, Fernseh- und 
Musikindustrie, und wie wird die Bundesregierung im Bereich des geistigen 
Eigentums für Rechtssicherheit für die hiesigen Kultur- und Kreativwirt-
schaftsbranchen sorgen? 

166. Wie wird die Bundesregierung den Kunstmarkt in Deutschland schützen, 
falls Großbritannien bisherige europäische Regelungen außer Kraft setzt 
(Einfuhrumsatzsteuer für Kunstwerke und Folgerecht)? 

167. Welche Maßnahmen plant die Bundesregierung, um die Mindereinnahmen 
durch den Austritt Großbritanniens aus der EU zu kompensieren, damit Kul-
turprogramme wie „Kreatives Europa“ und dessen Nachfolgeprogramm wei-
terhin möglich sind? 

168. Wie beurteilt die Bundesregierung die Auswirkungen des Ausscheidens 
Großbritanniens als führender Medienstandort in Europa auf den Medien-
standort Deutschland? 

169. Welche Bestrebungen bestehen seitens der Bundesregierung, ggf. auch un-
terstützend und/oder in Zusammenarbeit mit den Bundesländern, sowohl auf 
nationaler als auch auf internationaler Ebene, Chancengleichheit und faire 
Wettbewerbsbedingungen im Mediensektor im Bereich der Portabilität, des 
Urheberrechtsschutzes sowie beim Bestand oder bei der Beantragung euro-
paweiter Sendelizenzen sicherzustellen? 

170. Gibt es Bestrebungen seitens der Bundesregierung – ggf. in Zusammenarbeit 
mit den Bundesländern –, das entstehende Regulierungsgefälle aufgrund des 
Ausscheidens des Vereinigten Königreichs bilateral und/oder multilateral 
auf europäischer oder internationaler Ebene aufzufangen und dadurch entste-
hende Kräfteungleichgewichte aufgrund eines Standortes auszugleichen? 
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171. Ist nach Ansicht der Bundesregierung durch das Ausscheiden Großbritanni-

ens aus der Europäischen Union mit negativen finanziellen und kulturellen 
Auswirkungen auf die europäische und nationale Filmförderung zu rechnen, 
und wie soll möglichen Effekten auf nationaler und internationaler Ebene 
begegnet werden? 

172. In welcher Art und Weise möchte die Bundesregierung die Vorhaben aus 
dem Koalitionsvertrag – insbesondere die nachhaltige Sicherstellung der in-
ternationalen Wettbewerbsfähigkeit des Film- und Medienstandortes 
Deutschland sowie den Erhalt der kulturellen und wirtschaftlichen Filmför-
derung als Mindestziel – vor dem Hintergrund des Ausscheidens des Verei-
nigten Königreichs aus der Europäischen Union umsetzen? 

173. Wird die Verordnung (EU) 2017/745, die derzeit auch für die Regulierung 
von medizinischen Geräten gilt, die aus Großbritannien stammen, auch nach 
dem Brexit gelten?  
Sollte sie trotz eines möglichen Brexit fortgelten, wie möchte die Bundesre-
gierung dann ihre Anwendung gewährleisten?  
Wie könnte nach Vorstellung der Bundesregierung in diesem Zusammen-
hang ein Vorschlag für die Handhabung europarechtlicher Besonderheiten 
wie Benannter Stellen und europäischer Bevollmächtigter aussehen? 

174. Werden Versandapotheken mit Sitz in Großbritannien auch nach dem Brexit 
ihr Geschäftsmodell ausüben können?  
Wenn dies nicht der Fall sein sollte, wie viele Versandapotheken wären nach 
Einschätzung der Bundesregierung hiervon betroffen?  
Was bedeutete eine Einstellung ihrer Vertriebstätigkeit für die Verbraucher 
in Deutschland und der EU? 

175. Kommt den in der EU erteilten zentralen Zulassungen für Arzneimittel auch 
nach dem Brexit im Vereinigten Königreich dauerhafte Geltung zu?  
Welche Vorgehensweise sieht die Bundesregierung für zukünftige Zulas-
sungsverfahren von Arzneimitteln mit derzeit bestehenden dezentral verge-
benen Zulassungen vor, die das Vereinigte Königreich bislang in federfüh-
render RMS-Funktion (RMS: Reference Member State) betroffen haben?  
Hat die Bundesregierung Erkenntnisse über potenzielle Fallzahlen? 

176. Sieht die Bundesregierung die Gefahr, dass es durch den Brexit in den Be-
reichen der Herstellung und Prüfung von Arzneimitteln zu gravierenden Be-
einträchtigungen bestehender Lieferketten kommen könnte?  
Könnte es bei bestimmten Medikamenten infolgedessen zu Versorgungseng-
pässen in Deutschland und der EU kommen?  
Was wird die Bundesregierung hiergegen unternehmen? 

177. Können Personen, die ihre juristische Ausbildung in Großbritannien genos-
sen haben, mittlerweile aber als „europäischer Rechtsanwalt“ nach dem Eu-
RAG in Deutschland zugelassen sind und als solche praktizieren, auch nach 
dem Brexit ihrer Tätigkeit in Deutschland nachgehen?  
Wenn dies nicht der Fall sein sollte, wie groß ist der betroffene Personenkreis 
nach Einschätzung der Bundesregierung?  
Inwiefern hält die Bundesregierung insofern ein bilaterales Abkommen zwi-
schen der EU und dem Vereinigten Königreich für nötig? 

178. Wie viele Fälle der Wahl britischen Erbrechts nach der EU-Erbrechtsrichtli-
nie durch deutsche Staatsangehörige mit Wohnsitz in der Bundesrepublik 
Deutschland gab es nach Kenntnis oder Schätzung der Bundesregierung zum 
31. Dezember 2017? 
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179. Wie viele deutsch-britische Anwendungsfälle der Verordnung (EG) 
Nr. 861/2007 zur Einführung eines europäischen Verfahrens für geringfü-
gige Forderungen gibt es bislang?  
Welche Folgeregelung strebt die Bundesregierung im bilateralen Verhältnis 
oder durch eine Regelung der EU mit dem Vereinigten Königreich an? 

180. Wie oft ist seit ihrem Inkrafttreten die Verordnung (EU) Nr. 606/2013 über 
die gegenseitige Anerkennung von Schutzmaßnahmen in Zivilsachen mit 
deutsch-britischem Bezug angewendet worden?  
Wie soll nach Vorstellung der Bundesregierung eine Nachfolgeregelung der 
EU mit dem Vereinigten Königreich beziehungsweise eine bilaterale Nach-
folgeregelung aussehen? 

181. Wie sollen nach den Plänen der Bundesregierung nach Austritt des Vereinig-
ten Königreichs die deutsch-britischen Rechtsbeziehungen in dem Bereich 
geregelt werden, der bislang dem Regime der Verordnung (EG) 
Nr. 864/2007 über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwen-
dende Recht („Rom II“) unterliegt? 

182. Wie bewertet die Bundesregierung im Bereich des europäischen Verbrau-
cherschutzrechts, insbesondere des Anwendungsbereichs der Richtlinie 
2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken, der Verbraucherrechte-
Richtlinie 2011/83/EG, der Richtlinie 93/13/EWG über missbräuchliche 
Klauseln in Verbraucherverträgen, der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie 
1999/44/EG, der Preisangabenrichtlinie 98/6/EG und der Pauschalreisen-
richtlinie 2015/2302/EG, Bedarf für Nachfolgeregelungen oder Ergänzungs-
bedarf für die derzeit bestehenden Regelungen auf bilateraler Ebene oder auf 
Ebene der EU im Verhältnis zum Vereinigten Königreich?  
Wo sieht die Bundesregierung aufgrund des Austritts des Vereinigten Kö-
nigreichs Potenzial, den europäisch geregelten Verbraucherschutz zu verbes-
sern? 

183. Inwiefern wird das Vereinigte Königreich weiterhin am europäischen Pa- 
tenterteilungsverfahren teilnehmen und Mitglied des EPÜ sein? 

184. Welche Haltung wird die Bundesregierung in den weiteren Verhandlungen 
in der Frage einnehmen, ob das Vereinigte Königreich an einem Einheitli-
chen Patentgericht (EPG) teilnehmen kann, wenn es die Jurisdiktion des 
EuGH (im Übrigen) ablehnt?  
Wenn die Bundesregierung einer Teilnahme des Vereinigten Königreichs am 
EPG ablehnend gegenübersteht, welche Konsequenz hat dies für die Haltung 
der Bundesregierung in der Frage, ob das Vereinigte Königreich weiterhin 
am europäischen Patenterteilungsverfahren und EPÜ teilnehmen kann? 

185. Werden dem Vereinigten Königreich nach dem Brexit und der Loslösung 
von der Jurisdiktion des EuGH weiterhin Interventionsrechte in Verfahren 
vor dem EuGH gewährt?  
Wenn ja, welche? 

186. Wie beurteilt die Bundesregierung mögliche bilaterale Abkommen zwischen 
dem Vereinigten Königreich und der Republik Irland zur gegenseitigen An-
erkennung beruflicher Qualifikationen, die darüber hinausgehend zu einer 
Anerkennung beruflicher Qualifikationen von bestimmten Berufsgruppen in 
der EU führen könnte? 

187. Wie viele Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit sind aktuell im Verei-
nigten Königreich im Sportbereich beschäftigt, beispielsweise als Trainer, 
Coaches, Spieler, Sportlehrer usw., die von einer möglichen Änderung der 
Arbeitnehmerfreizügigkeit betroffen sein werden? 
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188. Wie viele Personen mit britischer Staatsangehörigkeit sind aktuell in 

Deutschland im Sportbereich beschäftigt, beispielsweise als Trainer,  
Coaches, Spieler, Sportlehrer usw., die von einer möglichen Änderung der 
Arbeitnehmerfreizügigkeit betroffen sein werden? 

189. Wie viele Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit sind aktuell im Verei-
nigten Königreich im Sportbereich im Sinne des Artikels 49 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union (das freie Niederlassungs-
recht in der Union) oder des Artikels 56 (die Dienstleistungsfreiheit) tätig, 
die von einer möglichen Änderung der Freizügigkeit betroffen sein werden? 

190. Wie viele Personen mit britischer Staatsangehörigkeit sind aktuell in 
Deutschland im Sportbereich im Sinne des Artikels 49 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (das freie Niederlassungsrecht in der 
Union) oder des Artikels 56 (die Dienstleistungsfreiheit) tätig, die von einer 
möglichen Änderung der Freizügigkeit betroffen sein werden? 

191. Welche Auswirkungen hat der Brexit auf die europäische Kooperation gegen 
Gewalt und Hooliganismus im Sport? 

192. Welche Auswirkungen hat der Brexit auf Erasmus+-Aktivitäten im Bereich 
des Sports, und welche Auswirkungen ergeben sich dadurch auf die europä-
ische Zusammenarbeit unter anderem im Hinblick auf Good Governance und 
den Kampf gegen Doping? 

193. Welche Auswirkungen hat der Brexit auf die Durchführung von internatio-
nalen und/oder europäischen Sportveranstaltungen? 

194. Gibt es nach Einschätzung der Bundesregierung Anzeichen einer Ab- 
kehr Großbritanniens von der Europäischen Menschenrechtskonvention 
(EMRK)? 

195. Inwiefern ist es notwendig, dass das Vereinigte Königreich zum Nachweis 
einer gemeinsamen Wertebasis und der nach Nummer 10 der vom Europäi-
schen Rat (Artikel 50) angenommenen Richtlinien für bestimmte Bereiche 
der Zusammenarbeit zwischen EU und Vereinigtem Königreich benötigten 
„Garantien für die uneingeschränkte Achtung der Grundrechte“ Mitglied der 
Europäischen Menschenrechtskonvention bleibt? 

196. Wenn ein Verbleib des Vereinigten Königreichs in der EMRK nicht notwen-
dig ist, welche „Garantien für die uneingeschränkte Achtung der Grund-
rechte“ als Nachweis einer gemeinsamen Wertebasis sind nach Ansicht der 
Bundesregierung hinreichend? 

197. Welche grundsätzlichen Auswirkungen des Brexit erwartet die Bundesregie-
rung im Bereich der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik?  

Wie plant die Bundesregierung, hierauf zu reagieren? 
198. Welche EU-Einsätze und Operationen sind vom Brexit betroffen?  

Ist mit erhöhten Anforderungen personell, materiell oder finanziell an 
Deutschland zu rechnen? 

199. Wie soll der Wegfall von britischem Personal und Material im Zuge des 
Brexit im Bereich der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
kompensiert werden? 

200. Sind für die Zeit nach dem Brexit bilaterale Abkommen im Bereich der mi-
litärischen und wehrtechnischen Kooperation anstelle von EU-Vereinbarun-
gen geplant?  

Wenn ja, welche? 
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201. Welche Auswirkungen hat der Austritt Großbritanniens aus der EU auf die 
deutsch-französischen Beziehungen in verteidigungspolitischer und militäri-
scher Hinsicht? 

202. Welche Auswirkungen hat der Austritt Großbritanniens aus der EU auf das 
Politische und Sicherheitspolitische Komitee, den Militärausschuss der EU 
und den Militärstab der EU? 

203. Welche Auswirkungen hat der Austritt Großbritanniens aus der EU auf die 
Gemeinsame Organisation für Rüstungskooperation? 

204. Welche Auswirkungen hat der Austritt Großbritanniens aus der EU auf die 
European Air Group? 

205. Welche Auswirkungen hat der Austritt Großbritanniens aus der EU auf die 
Europäische Verteidigungsagentur? 

206. Welche Auswirkungen hat der Austritt Großbritanniens aus der EU auf die 
Stationierung von britischen Streitkräften in Deutschland? 

207. Welche Auswirkungen hat der Austritt Großbritanniens aus der EU auf die 
militärischen Fähigkeiten der EU? 

208. Welche Auswirkungen hat der Austritt Großbritanniens aus der EU auf 
deutsch-britische Austauschvorhaben? 

209. Welche Auswirkungen des Brexit ergeben sich auf die Austauschprogramme 
der einzelnen Teilstreitkräfte?  
Welche Auswirkungen hat der Austritt Großbritanniens aus der EU auf das 
sogenannte trilaterale Austauschprogramm in der Offiziersausbildung? 

210. Welche Auswirkungen hat der Austritt Großbritanniens aus der EU auf  
gemeinsame Rüstungsprojekte wie bspw. EUROFIGHTER oder A400M 
(aktueller Stand und Weiterentwicklung)? 

211. Welche Auswirkungen ergeben sich durch den Austritt Großbritanniens aus 
der EU für die Marine und deren Nutzung der britischen Häfen? 

212. Welche Auswirkungen ergeben sich durch den Austritt Großbritanniens aus 
der EU für die Soldatinnen und Soldaten der Deutschen Delegation Großbri-
tannien, welche an 14 Standorten im Vereinigten Königreich und in Irland 
dienen? 

213. Welche Auswirkungen des Brexit sind auf deutsch-britische Übungsvorha-
ben zu erwarten? 

214. Wie wird sich der Brexit auf die Zusammenarbeit zwischen dem BMZ und 
dem Department for International Development auswirken?  
Welche konkreten Kooperationsmaßnahmen werden weitergeführt?  
Welche Kooperationsmaßnahmen werden verändert oder ausgesetzt?  
(Bitte jeweils detailliert erläutern.) 

215. Mit welchen Maßnahmen setzt sich die Bundesregierung konkret dafür ein, 
Business Continuity im Bereich der bilateralen deutsch-britischen und euro-
päischen Entwicklungszusammenarbeit zu gewährleisten? 

216. Mit welchen Maßnahmen setzt sich die Bundesregierung dafür ein, dass nach 
dem Ausbleiben des britischen Beitrags zum Europäischen Entwicklungs-
fonds eine zu erwartende Lücke in der EU-Entwicklungsfinanzierung ausge-
glichen wird? 
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217. Bedeutet die in Nummer 14 der am 23. März 2018 vom Europäischen Rat 

(Artikel 50) angenommenen Richtlinien formulierte Absicht, dass für perso-
nenbezogene Daten die EU-Adäquatheitsregeln gelten sollten, dass eine um-
fassende Angemessenheitsprüfung gemäß dem Verfahren nach Artikel 45 
DSGVO mit einer ergebnisoffenen Prüfung von der Kommission durchge-
führt wird?  

Wenn nein, warum nicht?  
Welche rechtlichen Regelungen des Vereinigten Königreichs sollen in eine 
solche Angemessenheitsprüfung nach Ansicht der Bundesregierung mit ein-
bezogen werden, wenn die EU-Regelungen zum Schutz personenbezogener 
Daten keine weitere Anwendung im Vereinigten Königreich finden? 

218. Inwieweit ist nach Ansicht der Bundesregierung aufgrund der Formulierung 
„es sollen Regeln betreffend Daten getroffen werden“ in Nummer 14 der am 
23. März 2018 vom Europäischen Rat (Artikel 50) angenommenen Richtli-
nien zu erwarten, dass neben Regelungen zur Anwendbarkeit der Unionsvor-
schriften für den Schutz personenbezogener Daten auch Regelungen für  
einen weitergehenden Datenverkehr zwischen EU und Vereinigtem König-
reich getroffen werden? 

219. Welche Haltung vertritt die Bundesregierung in den weiteren Verhandlungen 
in Bezug auf die in den Artikeln 66 und 67 des Draft Withdrawal Agreement 
aufgeworfene Frage der fortgesetzten Anwendung des Unionsrechts für den 
Schutz personenbezogener Daten in bestimmten Fallkonstellationen?  
Sollten aus Sicht der Bundesregierung weitere Fallkonstellationen hinzutre-
ten?  

Wenn ja, warum?  
Wenn nein, warum nicht? 

220. Wenn jetzt schon der Wille und ein erster Rahmen für eine polizeiliche und 
justizielle Zusammenarbeit nach dem Brexit feststehen, inwiefern ist die An-
wendung der jeweiligen Vorschriften der DSGVO (EU) 2016/679 und der 
Datenschutz-Richtlinie für Polizei und Justiz (EU) 2016/680 nach Ansicht 
der Bundesregierung überhaupt verhandelbar? 

221. Steht die Einbeziehung des Vereinigten Königreichs in den Digital Single 
Market framework zur Verhandlung?  

Wenn ja, warum?  
Wenn nein, warum nicht?  
Inwieweit wäre nach Ansicht der Bundesregierung bei Einbeziehung des 
Vereinigten Königreichs in den Digital Single Market framework die An-
wendung des Unionsrechts für den Schutz personenbezogener Daten, insbe-
sondere die ePrivacy-Richtlinie (2002/58/EG) und die Cookie-Richtlinie 
(2009/136/EG), verhandelbar? 

222. Inwieweit steht die Einbeziehung des Vereinigten Königreichs in den Teil 
des Digital Single Market framework, der auf Grundlage der EU-Cyber-
security-Strategie aus dem Jahr 2013 ausgearbeitet wurde und wird (insbe-
sondere der „single cybersecurity market“ und die NIS-Richtlinie), zur Ver-
handlung? 
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223. Umfasst die zukünftige Partnerschaft der EU mit dem Vereinigten König-
reich in den Bereichen der Bekämpfung des Terrorismus und der internatio-
nalen Kriminalität sowie der Sicherheits-, Verteidigungs- und Außenpolitik 
auch die Zusammenarbeit mit einer möglichen zukünftigen European Union 
Cybersecurity Agency, aufbauend auf der Agency for Network and Informa-
tion Security der EU?  

Wenn ja, warum?  
Wenn nein, warum nicht? 

224. Inwieweit wird die Bundesregierung im Sinne einer wirksamen Informati-
onssicherheit darauf hinwirken, dass auf EU-Ebene interne Prozesse entwi-
ckelt werden, um sicherzustellen, dass das Vereinigte Königreich nach dem 
Brexit keinen Zugriff auf gemeinsame EU-Datenbanken mehr erhält und  
Dokumente und Informationen, die dem Geheimschutz unterliegen, der Kon-
trolle des Vereinigten Königreichs entzogen werden? 

225. Wie wirken sich nach Einschätzung der Bundesregierung die unterschiedli-
chen Ausstiegsszenarien auf den mehrjährigen Finanzrahmen der Gemeinsa-
men Agrarpolitik (GAP) aus? 

226. Sind nach Einschätzung der Bundesregierung von der EU weitere Umschich-
tungen oder Kompensationen zugunsten der Gemeinsamen Agrarpolitik zu 
erwarten? 

227. Wie wirken sich die unterschiedlichen Ausstiegsszenarien nach Einschät-
zung der Bundesregierung auf die Zahlungen an die deutschen Betriebe im 
Rahmen der GAP nach 2020 aus? 

228. Wie werden sich die Direktzahlungen (1. Säule) nach Einschätzung der Bun-
desregierung pro ha und/oder pro Betrieb in der laufenden Förderperiode bis 
2020 in Deutschland verändern? 

229. Wie beurteilt die Bundesregierung die finanziellen Folgen im Zusammen-
hang mit dem Brexit und in Bezug auf die Einkommenswirkung der GAP 
nach 2020? 

230. Werden sich die Betriebsstrukturen nach Einschätzung der Bundesregierung 
infolge des veränderten EU-Agrarhaushaltes verändern, und wenn ja, wie? 

231. Beabsichtigt die Bundesregierung nationale Mittelaufstockungen im deut-
schen Agrarhaushalt zur Einkommensunterstützung landwirtschaftlicher  
Betriebe? 

232. Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung der bereits entstandene 
wirtschaftliche Schaden durch den Brexit für die Land- und Weinwirtschaft 
in Deutschland durch den gefallenen Wechselkurs des Britischen Pfundes 
gegenüber dem Euro seit dem Referendum? 

233. Welche Auswirkungen auf den landwirtschaftlichen und weinwirtschaftli-
chen Warenverkehr, aufgeschlüsselt nach den drei wahrscheinlichsten Sze-
narien der Handelsbeziehungen zwischen der EU und Großbritannien, sind 
nach dem Brexit zu erwarten? 

234. Wie hoch ist der Export landwirtschaftlicher Produkte aus Deutschland nach 
Großbritannien seit 2010 (bitte tabellarisch nach Jahren aufführen, jeweils 
für die relevantesten Agrargüter)? 

235. Wie hoch ist der Import landwirtschaftlicher Produkte aus Großbritannien 
nach Deutschland seit 2010 (bitte tabellarisch nach Jahren aufführen, jeweils 
für die relevantesten Agrargüter)? 
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236. Wie werden sich die Im- und Exporte bzw. die Lieferketten nach Einschät-

zung der Bundesregierung für deutsche und britische Agrarprodukte als Re-
aktion auf die Brexit-Entscheidung verändern, und wie beurteilt die Bundes-
regierung die langfristigen Folgen für die deutsche Agrarwirtschaft? 

237. In welchen Umweltschutzbereichen hat Großbritannien in der Vergangenheit 
aus Sicht der Bundesregierung die EU-Umweltpolitik eher gefördert, und in 
welchen Bereichen hat sich Großbritannien eher als Hemmnis erwiesen? 

238. Welchen Einfluss hat das Ausscheiden Großbritanniens aus der EU auf die 
Finanzierung des Umweltaktionsprogramms der EU? 

239. Welchen Einfluss hat das Ausscheiden Großbritanniens aus der EU auf die 
personelle Ausstattung der Umweltverwaltung der EU? 

240. Wie lässt sich verhindern, dass sich eine Auseinanderentwicklung von Um-
weltschutzstandards in der Produktion negativ auf die Wettbewerbsfähigkeit 
der deutschen bzw. europäischen Wirtschaft auswirkt? 

241. Welchen Einfluss können unterschiedliche Gewässerschutzstandards auf die 
Qualität der Nordsee und des Atlantiks und damit auf die Wasserqualität der 
EU-Anrainerstaaten haben? 

242. Geht die Bundesregierung derzeit davon aus, dass Großbritannien auch nach 
dem Ausscheiden aus der EU weiterhin am Europäischen Emissionshandel 
(EU-ETS) teilnehmen wird (bitte begründen)? 

243. Wie viele Zertifikate würden bei einem Ausscheiden Großbritanniens aus 
dem EU-ETS gelöscht? 

244. Liegen der Bundesregierung Schätzungen über die Wirkung eines Ausschei-
dens Großbritanniens auf den Zertifikatspreis vor? 

245. Wie hoch war der CO2-Ausstoß Großbritanniens 2015, 2016 und 2017? 
246. Wie hoch war der CO2-Ausstoß Großbritanniens 2015, 2016 und 2017 im 

EU-ETS-Bereich? 
247. Wie hoch war der CO2-Ausstoß Großbritanniens 2015, 2016 und 2017 im 

Non-ETS-Bereich? 
248. Welche Auswirkungen hat der Brexit auf die Klimaziele der Europäischen 

Union, insbesondere die auf Verpflichtungen aus dem Pariser Klimaabkom-
men? 

249. Falls die EU-Ziele unverändert blieben, ergäbe sich daraus eine Neuberech-
nung der nationalen Ziele der EU-27?  
Welche Auswirkungen erwartet die Bundesregierung auf die deutschen Kli-
maziele? 

250. Welche Einsparverpflichtungen ergeben sich für Großbritannien derzeit aus 
den Klimazielen von Paris? 

251. Welche Auswirkungen erwartet die Bundesregierung durch den Brexit auf 
die EffortSharingDecision in der EU? 

252. Welche Auswirkungen erwartet die Bundesregierung auf die deutschen Ver-
pflichtungen?  

253. Wie ist das Verfahren für einen Beitritt Großbritanniens zum Pariser Klima-
schutzabkommen ausgestaltet? 

254. Wie werden die Ziele festgelegt, zu denen sich Großbritannien verpflichtet? 
255. Welche Folgen hat der Austritt Großbritanniens für den Artenschutz in Eu-

ropa? 
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256. Welche Konsequenzen ergeben sich aus dem Austritt Großbritanniens aus 
der EU für die Finanzierung von EU-weiten Artenschutzprojekten? 

257. Welche Konsequenzen hat der Brexit aus Sicht der Bundesregierung auf die 
EU-Chemikalienpolitik zur Umsetzung von REACH?  
Welche Auswirkungen werden für den freien Verkehr von Chemikalien auf 
dem Binnenmarkt erwartet? 

258. Wie soll zukünftig sichergestellt werden, dass aus dem Vereinigten König-
reich importierte Kunststoffe sich innerhalb des REACH-Verfahrens bewe-
gen? 

259. Gibt es Pläne der Bundesregierung, die Datenlücke des REACH-Verfahrens 
zu beheben und Informationen zuverlässig zu erheben? 

260. Welche Folgen resultieren aus dem Brexit für die europäische Abfall- und 
Recyclingwirtschaft vor dem Hintergrund, dass Großbritannien bislang 
große Mengen an Recyclaten und Abfall in die EU exportiert? 

261. Wie will die Bundesregierung sicherstellen, dass die durch die EU-Baupro-
duktenverordnung (Verordnung (EU) Nr. 305/2011) harmonisierten Bedin-
gungen für die Vermarktung von Bauprodukten auch nach dem Brexit ihre 
Gültigkeit behalten, und welche Auswirkungen hätte ein Abweichen von den 
Vorgaben der Bauproduktenverordnung seitens der Hersteller in Großbritan-
nien auf die Anwendbarkeit jener Produkte in Deutschland? 

262. Mit welchen Einschränkungen rechnet die Bundesregierung für den freien 
Warenverkehr von Bauprodukten zwischen der EU und Großbritannien?  

Mit welchen bürokratischen Hürden rechnet die Bundesregierung?  
Plant die Bundesregierung hierfür eine Entlastung der Wirtschaft?  
Rechnet die Bundesregierung mit der Erhebung von Zöllen auf Bauprodukte 
durch Großbritannien?  
Wenn ja, in welcher Höhe? 

263. Mit welchen Folgen rechnet die Bundesregierung bei der Normungsarbeit im 
Rahmen des europäischen Normenwerkes für Bauprodukte nach dem Brexit? 

264. Hat die Bundesregierung konkrete Hinweise, wie die europäische CE-Nor-
mung zukünftig für Großbritannien in ein neues Normungsverfahren zu 
überführen ist bzw. welche Kosten auf die britischen Importe deutscher Fir-
men in Bezug auf die Anforderungen im Hinblick einer Norm zukommen? 

265. Wie positioniert sich die Bundesregierung zum Wunsch der British Stan-
dards Institution (BSI), auch nach dem Brexit „a full member and influential 
participant in the single European Standards system as well as an EU No-
tified Body“ (www.bsigroup.com/en-GB/about-bsi/media-centre/BSI-and- 
Brexit/) zu bleiben und damit weiterhin harmonisierte Standards für europä-
ische Bauprodukte mitzubestimmen, die durch Veröffentlichung im EU-
Amtsblatt auf Basis der EU-Bauproduktenverordnung rechtliche Bindungs-
wirkung innerhalb der EU entfalten, an die Großbritannien selbst aber nicht 
gebunden wäre und die ggf. auch nicht deutschen Vorstellungen entspre-
chen? 

266. Plant die Bundesregierung, den aus dem Brexit resultierenden Ausfall von 
Mitteln für die Europäischen Struktur- und Investitionsfonds EFRE, ESF und 
ELER insbesondere hinsichtlich der Stadtentwicklungspolitik zu kompensie-
ren, und falls ja, in welchem Umfang? 

267. Mit welchen Auswirkungen auf die Empfehlungen der Leipzig-Charta zur 
nachhaltigen europäischen Stadt rechnet die Bundesregierung als Folge des 
Brexit? 
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268. Welche Folgen erwartet die Bundesregierung für in der Entstehung befindli-

che Bauvorhaben mit Beteiligung deutscher Bau- und Ingenieursunterneh-
men in Großbritannien nach dem Brexit?  
Wie wird die Bundesregierung für einen Bestandsschutz der vertraglich ver-
einbarten Bau- und Planungsprojekte sorgen?  
Welche Maßnahmen sind geplant, um die Rechts- und Planungssicherheit für 
deutsche Unternehmen in Großbritannien zu gewährleisten? 

269. Was ändert sich für aus Großbritannien nach Deutschland entsandte Bauar-
beitnehmer in Hinblick auf aufenthaltsrechtliche Regelungen, zwingende 
Mindestlohnregelungen, Sozialversicherungsschutz, die Durchführung von 
Schwarzarbeitskontrollen und die dabei von den Unternehmen in Deutsch-
land und Großbritannien zu beachtenden Formalitäten? 

270. Was ändert sich für aus Deutschland nach Großbritannien entsandte Bauar-
beitnehmer in Hinblick auf aufenthaltsrechtliche Regelungen, zwingende 
Mindestlohnregelungen, Sozialversicherungsschutz, die Durchführung von 
Schwarzarbeitskontrollen und die dabei von den Unternehmen in Deutsch-
land und Großbritannien zu beachtenden Formalitäten? 

271. Welche Erschwernisse für deutsche Behörden und Institutionen sind bei der 
Bekämpfung von Schwarzarbeit und Scheinselbstständigkeit zu erwarten, 
und wie wird ihnen begegnet? 

272. Wird es Kontingentregelungen für entsandte Arbeitnehmer geben, die aus 
Deutschland in das Vereinigte Königreich entsandt werden? 

273. Wird es Kontingentregelungen für entsandte Arbeitnehmer geben, die vom 
Vereinigten Königreich nach Deutschland entsandt werden? 

274. Sieht die Bundesregierung Möglichkeiten, die Entsendung von Arbeitneh-
mern ins Vereinigte Königreich möglichst unbürokratisch zu ermöglichen? 

275. Wie beabsichtigt die Bundesregierung, die deutsche Schifffahrt und die deut-
schen Seehäfen vor möglichen Nachteilen hinsichtlich der Wettbewerbsfä-
higkeit zu schützen, wenn Großbritannien nach einem Brexit möglicherweise 
EU-Flaggen von innerbritischen Seetransporten (Kabotage) ausschließt 
und/oder weniger strenge Umwelt-/CO2-Abgaben erhebt als die EU? 

276. Wie beabsichtigt die Bundesregierung nach einem Brexit sicherzustellen, 
dass die (marktführenden) britischen Sicherheitsfirmen ihre Zulassung in der 
EU nicht verlieren und weiter an Bord von Schiffen unter EU-Flagge zum 
Schutz gegen Piraterie eingesetzt werden dürfen? 

277. Wie beabsichtigt die Bundesregierung, Schäden von der deutschen Fische-
reiwirtschaft abzuwenden, die durch den erwarteten Austritt Großbritanniens 
aus dem EU-Fischereiabkommen entstehen können und dadurch zum Bei-
spiel die Fanggebiete von Makrele und Hering deutlich eingeschränkt wer-
den?  
Sind von der Bundesregierung Ausgleichsmaßnamen für die zu erwartenden 
Schäden angedacht? 

278. Wie beabsichtigt die Bundesregierung mit möglichen Zollschranken, die den 
maritimen Verkehr beeinflussen, umzugehen?  
Sind von Seiten der Bundesregierung Aufstockungen bei Personal, für neue 
Zollgebäude, Informationstechnik und Abfertigungsterminals geplant? 

279. Welche Maßnahmen wird die Bundesregierung treffen, wenn die gegensei-
tige Anerkennung von Reedereien, also Kabotagerechte und Qualifizierungs-
nachweise für Seeleute, aufgehoben werden sollten? 
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280. Setzt sich die Bundesregierung dafür ein, dass Großbritannien seine Stimme 
in der europäischen Sicherheitsagentur EMSA behält? 

281. Welche Konsequenzen resultieren aus Sicht der Bundesregierung aus einem 
möglichen Ausstieg Großbritanniens aus Euratom für die Sicherheit briti-
scher Atomanlagen? 

282. Welche Konsequenzen ergeben sich für den internationalen Handel mit nuk-
learem Material und nuklearen Technologien für EU-Mitgliedsländer? 

283. Kommt es dadurch zu einer Zunahme von Atomtransporten, falls jeweils in 
Großbritannien und in den EU-Mitgliedsländern gelagerte radioaktive Ab-
fälle in ihre Ursprungsländer zurückgeführt werden müssen? 

284. Wie hoch wird nach Einschätzung der Bundesregierung der gesamtwirt-
schaftliche Schaden in der Transport- und Logistikbranche durch Marktbar-
rieren und Wettbewerbsnachteile infolge des Brexit ausfallen? 

285. Wie schätzt die Bundesregierung die Wettbewerbsverzerrungen durch un-
gleiche Exportkontrollvorschriften auf den Bereich Transport und Logistik 
ein? 

286. Soll nach Einschätzung der Bundesregierung die EU-Lizenz als Marktzu-
gangsvoraussetzung durch ein anderes Dokument ersetzt werden?  
Wenn nicht, werden nach einem Austritt Großbritanniens aus der EU im bi-
lateralen Straßengüterverkehr weiterhin EU-Lizenzen gemäß der Verord-
nung (EG) Nr. 1071/2009 gegenseitig anerkannt? 

287. Sollte die EU-Lizenz oder ein entsprechendes Folgedokument künftig als 
Marktzugangsberechtigung gegenseitig anerkannt werden, ist nach Einschät-
zung der Bundesregierung dann vorgesehen, dass trotz des Drittlandstatus 
Großbritanniens Kabotageverkehre gemäß den Artikeln 8 und 9 der Verord-
nung (EG) Nr. 1071/2009 gegenseitig gestattet werden? 

288. Müssen britische Transportunternehmen weiterhin die EU-Marktzugangsvo-
raussetzungen als Unternehmer, Verkehrsleiter und bezüglich der fachlichen 
Eignung erfüllen?  
Wenn nein, sieht die Bundesregierung hierin nicht einen Präzedenzfall, für 
andere Drittstaaten ebenfalls entsprechende nicht kontingentierte Marktzu-
gangsbedingungen für die Europäische Union zu fordern?  

289. Sollte die EU-Lizenz oder ein entsprechendes Folgedokument künftig als 
Marktzugangsberechtigung nicht anerkannt werden, wird die Bundesregie-
rung ein Verhandlungsmandat mit Großbritannien erhalten, um den bilatera-
len Straßengüterverkehr zu regeln, wie dies mit anderen Drittstaaten üblich 
ist, oder soll das Verhandlungsmandat über den Marktzugang mit Großbri-
tannien künftig bei der Europäischen Union liegen? 

290. Liegen für den Fall, dass die Europäische Union ein Verhandlungsmandat 
mit Großbritannien über den Marktzugang erhält und bilaterale Genehmi-
gungskontingente im Namen aller EU-Staaten mit Großbritannien aushan-
delt, Erkenntnisse über den künftigen Verteilungsschlüssel der vereinbarten 
Genehmigungskontingente innerhalb der Staaten der Europäischen Union 
vor?  
Wäre dann sichergestellt, dass deutsche Transportunternehmen über genü-
gend Genehmigungen verfügen, um auch künftig ihre Verkehre mit Großbri-
tannien abwickeln zu können? 

291. Sind für den Fall, dass das CEMT-Kontingentsystem nach dem Brexit für 
Großbritannien eine größere Relevanz erhielte, Verhandlungen mit dem In-
ternational Transport Forum (ITF) vorgesehen? 
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292. Werden britische Fahrer, die von einem Unternehmen mit Sitz in der EU an-

gestellt sind, nach dem Brexit eine Fahrerbescheinigung nach Artikel 5 der 
Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 benötigen?  
Würden damit auch die Befähigungsnachweise zur Bescheinigung einer 
Grundqualifikation oder beschleunigten Grundqualifikation, die entspre-
chend der EU-Richtlinie 2003/59/EG von einer britischen Behörde ausge-
stellt wurden, ihre Gültigkeit verlieren? 

293. Inwieweit wird von Seiten der Bundesregierung bei der Planung des Brexit 
die dringende Notwendigkeit berücksichtigt, dass Großbritannien rechtzeitig 
vor dem Ausscheiden aus der Zollunion (bzw. vor Auslaufen eventueller 
Übergangslösungen, die den Status einer Zollunion noch über den März 2019 
aufrechterhalten könnten) dem „Übereinkommen über ein Gemeinsames 
Versandverfahren“ beitritt? 

294. Werden nach Einschätzung der Bundesregierung sowohl in den betroffenen 
EU-Staaten als auch in Großbritannien die nötigen personellen und räumli-
chen Maßnahmen getroffen, um die geregelte Abwicklung der Versandver-
fahren an den künftigen Grenzen mit dem Vereinigten Königreich zu ge-
währleisten?  
Werden in dem Zusammenhang auch die Erfahrungen an der Schweizer 
Grenze, wo mittels des „Transito“-Verfahrens der Durchsatz von Lkw mit 
zollpflichtigen Ladungen deutlich beschleunigt werden konnte, berücksich-
tigt? 

295. Bestehen von Seiten der Bundesregierung bereits Erkenntnisse darüber, ob 
Großbritannien nach dem Ausscheiden aus der Zollunion von der Kombi-
nierten Nomenklatur abzuweichen plant?  
Falls ja, ist der Bundesregierung bekannt, ob es in Großbritannien beabsich-
tigt ist, zumindest die Vorgaben des Harmonisierten Systems der Weltzoll-
organisation (WZO) für die ersten sechs Stellen der Warencodes weiter zu 
nutzen? 

296. Wie schätzt die Bundesregierung die Höhe der Verzögerungen bei der 
Grenzabfertigung an der Grenze zwischen der EU und Großbritannien nach 
dem Brexit ein (in Stunden, gestaffelt nach Austrittszenarien)?  

Wie hoch dürfte der verzögerungsbedingte Schaden sein? 
297. Gibt es Berechnungen, wie hoch der finanzielle Schaden für den Bereich 

Transport und Logistik durch gesteigerte Zollformalitäten ausfallen wird? 
298. Welchen Status werden nach Meinung der Bundesregierung Güter haben, die 

als Teillieferungen über Großbritannien intra-UK nach Irland weitertrans-
portiert werden?  

Müssen diese dann als Ausfuhr und erneute Einfuhr deklariert werden? 
299. Setzt sich die Bundesregierung für ein für grenzüberschreitend tätige Unter-

nehmen dringend notwendiges vereinfachtes Verfahren zur Zollabwicklung 
zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich im Fall des Brexit ein, 
und wie beurteilt die Bundesregierung auf Selbstveranlagung beruhende Mo-
delle, um industrieübergreifend einen reibungslosen Warenverkehr ohne zu-
sätzlichen administrativen Aufwand sowohl für Unternehmen als auch die 
Zoll- und Steuerbehörden in der EU und im vereinigten Königreich unab-
hängig vom Ausgang der Verhandlungen zu garantieren? 

juris Lex QS
28042024 ()



Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 29 – Drucksache 19/1932 
 

300. Werden nach Einschätzung der Bundesregierung künftig die EU-Sozialvor-
schriften im Straßengüter- und -personenverkehr auch in Großbritannien an-
gewandt?  

Falls nein, gilt künftig das AETR-Abkommen mit Großbritannien?  
Oder gilt nationales Recht auf britischem Territorium und außerhalb des 
AETR-Abkommens bzw. von EU-Sozialvorschriften? 

301. Wird nach Einschätzung der Bundesregierung der sog. Smart-Tachograph, 
der in den kommenden Jahren in der Europäischen Union eingeführt werden 
soll, nach einem Brexit auch in Großbritannien als Kontrollgerät anerkannt? 

302. Werden von einer britischen Behörde ausgestellte Fahrerlaubnisse in Zu-
kunft in der EU anerkannt (nach § 28 Absatz 1 der Fahrerlaubnis-Verord-
nung (FeV) sind neben EU-Fahrerlaubnissen auch EWR-Fahrerlaubnisse an-
zuerkennen)?  
Falls nicht, würde die Sechsmonatsregel des § 29 Absatz 1 Satz 4 FeV zur 
Anwendung kommen? 

303. Falls nein, wird Großbritannien in die Anlage 11 zur FeV aufgenommen, was 
zur Folge hätte, dass Führerscheine, die von einer britischen Behörde ausge-
stellt werden, prüfungsfrei und unbürokratisch nach § 31 Absatz 1 FeV in 
EU-Führerscheine umgetauscht werden können? 

304. Gelten die deutschen Mindestlohnvorschriften künftig auch für Fahrer aus 
Großbritannien, sofern diese sich in Deutschland aufhalten? 

305. Gelten die EU-Entsendevorschriften, die im Bereich des mobilen Personals 
in vielen EU-Staaten seit einiger Zeit angewandt werden, und somit auch die 
Lohn- und Sozialbestimmungen der jeweiligen EU-Staaten künftig auch für 
Fahrer, die aus Großbritannien in die entsprechenden EU-Staaten fahren? 

306. Gibt es bereits Vorschläge, wie notwendige Sicherheitsbestimmungen des 
Flugverkehrs (sichere Lieferketten, System der reglementierten Beauftragten 
und der bekannten Versender) sichergestellt werden können?  
Welchen personellen, administrativen oder finanziellen Mehraufwand haben 
die Versender zu erwarten?  
Was geschieht mit den Marktzugängen sowie den Start- und Landerechten?  
Wie können hier aus Sicht der Bundesregierung sichere und effiziente Trans-
portketten weiterhin fortbestehen? 

307. Wie sieht die Bundesregierung die weitere Mitgliedschaft Großbritanniens 
in der EASA? 

308. Inwiefern kann nach Einschätzung der Bundesregierung der heutige Status 
quo bei Drittstaatenabkommen im Luftverkehr möglichst in einem zukünfti-
gen Abkommen abgebildet werden, da die Konnektivität der europäischen, 
insbesondere aber auch der deutschen Flughafenstandorte betroffen sein 
wird? 

309. Wie schätzt die Bundesregierung den Schutz von Investitionen in die Luft-
verkehrswirtschaft ein, wenn Großbritannien im Sinne der EU-Verordnung 
(EG) Nr. 1008/2008 nicht mehr die Eigentumsvoraussetzungen für Flug-
zeuge in EU-Eigentümerschaft erfüllt?  
Welche Lösungen plant die Bundesregierung zum Schutz dieser Investitio-
nen? 
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310. Wird sich die Bundesregierung für den Erhalt des fünften Freiheitsrechtes im 

Luftverkehr einsetzen, so dass bei Flügen mit Wet-Lease-Geräten ein Wech-
sel des Fluggeräts im Zielgebiet möglich bleibt?  
Und werden auch Co-Terminal- und Stop-over-Rechte nach Vorstellungen 
der Bundesregierung erhalten bleiben? 

311. Wie schätzt die Bundesregierung das Thema der Typzulassung ein?  
Werden aus Sicht der Bundesregierung zukünftig jeweils eine Zulassung in 
Großbritannien und eine in den restlichen 27 EU-Ländern benötigt? 

312. Wie können aus Sicht der Bundesregierung nach dem Brexit Wettbewerbs-
verzerrungen zu Gunsten Großbritanniens beim EU-ETS vermieden werden? 

313. Wird die Bundesregierung die sich durch den Statuswechsel Großbritanniens 
vom EU-Mitgliedstaat zum Drittstaat ergebenden Besteuerungskonsequen-
zen bzw. offenen Fragen im Bereich der Besteuerung im Rahmen eines 
Brexit-Übergangsgesetzes adressieren, um bestehende Rechtsunsicherheit 
zu beseitigen, und wenn ja, wann ist mit der Vorlage des Gesetzentwurfs zu 
rechnen? 

314. Wie schätzt die Bundesregierung die Auswirkungen des Brexit auf die ge-
schäftlichen Aktivitäten der Deutschen Bahn AG in Großbritannien, bei-
spielsweise bei Arriva, ein? 

315. Wie schätzt die Bundesregierung die Auswirkungen des Brexit auf die Euro-
pean Railway Agency (ERA) und deren Mitarbeiter ein?  

Werden die englischen Mitarbeiter die ERA verlassen?  
Und wenn ja, welche Vorstellungen hat die Bundesregierung zur weiteren 
Entwicklung der ERA? 

316. Was will die Bundesregierung tun, um Deutschland als Schifffahrtsstandort 
wettbewerbsfähiger zu machen und um den Bestrebungen Großbritanniens 
zu begegnen, einer der wettbewerbsfähigsten Schifffahrtsstandorte vor den 
Toren der EU zu werden? 

317. Wie schätzt die Bundesregierung die Auswirkungen des Brexit auf die 
Flagge Gibraltars und die dortige Hafenverwaltung ein? 

318. Wie will die Bundesregierung Wettbewerbsverzerrungen vermeiden, wenn 
Großbritannien im Zuge des Brexit geringere Umweltstandards als die EU 
für Schiffe ansetzt und nicht mehr Teil von bestimmten Emissionssonderge-
bieten sein wird (SECA/NECA)? 

Berlin, den 24. April 2018 

Christian Lindner und Fraktion
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